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Gratulationen im Februar 2023 im  
Amtsbezirk Amt Kirchspielslandgemein-
den Eider
Wir haben im Februar 2023 19 Geburtstagskinder und 1 goldene 
Hochzeit! Hierzu gratulieren wir sehr herzlich und wün-
schen alles Gute!

Datum Anlass Anschrift
04.02. 85. Geburtstag Herr Arnold Kruse

25791 Barkenholm
18.02. 90. Geburtstag Herr Werner Kamrath

25786 Dellstedt
14.02. 95. Geburtstag Herr Heinz Kobs

25788 Delve
10.02. 85. Geburtstag Frau Liena Ohlsen

25794 Dörpling
09.02. 80. Geburtstag Herr Heinz Arend

25779 Hennstedt
18.02. 80. Geburtstag Frau Brigitte Schreiber

25779 Kleve
24.02. 85. Geburtstag Herr Heinz Wilms

25774 Lehe
16.02. 85. Geburtstag Frau Marga Feisel

25791 Linden
01.02. 80. Geburtstag Frau Lisa Plauschinatis

25774 Lunden
17.02. 80. Geburtstag Herr Uwe Steffen

25774 Lunden
22.02. 80. Geburtstag Herr Peter Otto

25782 Schalkholz
09.02. 85. Geburtstag Frau Helga Rolfs

25779 Süderheistedt
03.02. 80. Geburtstag Herr Klaus Niedenthal

25782 Tellingstedt
05.02. 85. Geburtstag Frau Gisela Jessen

25782 Tellingstedt
13.02. 80. Geburtstag Frau Anke Nuppnau

25782 Tellingstedt
21.03. 85. Geburtstag Frau Gertrud Jürgens

25782 Tellingstedt
21.03. 80. Geburtstag Herr Eberhard Krause

25782 Tellingstedt
14.02. 80. Geburtstag Frau Ingrid Daniczewski

25782 Welmbüttel
22.02. 85. Geburtstag Frau Christl Manner

25799 Wrohm
16.02. goldene Hochzeit Eheleute Waltraut und 

Dieter Jacobsen
25794 Dörpling

Zuschuss für Heizungen mit Pellets, Heizöl 
oder Flüssiggas
Die Bundesregierung wurde beauftragt, mit den Ländern eine 
Verwaltungsvereinbarung für einen Härtefallfonds auszugestal-
ten.
Private Haushalte, die mit Pellets, Heizöl oder Flüssiggas hei-
zen, sollen entlastet werden.
Die Medien haben bereits dazu aufgerufen, rechtzeitig einen 
Antrag zu stellen.
Die Länder haben jedoch noch nicht festgelegt, welche Be-
hörden für die Auszahlung zuständig sein werden und ab 
wann/wo der Antrag gestellt werden kann!
Die Bürger*innen müssen also noch etwas Geduld haben.

Das Schöffenamt
- Bürger*innen Beteiligung in der Rechtsprechung -

Amt Kirchspielslandgemeinden Eider
Der Amtsdirektor
Dienststelle Hennstedt

Einladung zur Sitzung des  
Hauptausschusses des Amtes KLG Eider
am Montag, 30. Januar 2023, um 19:00 Uhr
im Sitzungsraum der Amtsverwaltung, 
Kirchspielsschreiber-Schmidt-Str. 1, 25779 Hennstedt

Tagesordnung:

öffentlich
1. Einwohnerfragestunde
2. Niederschrift Nr. 20 vom 21.11.2022
3. Mitteilungen
4. Digitalisierung der Amtsverwaltung und 

Digitalisierungsstrategie Dithmarschen Digital
5. Aufstockung der Stundenzahl für die Schulsozialarbeit 

an der Grundschule Hennstedt
6. Eigenanteil Regionalbudget 2023
7. Kofinanzierung Projekte Aktiv-Region
7.1. Entwicklung eines Nachhaltigkeitsleitfadens
7.2. Barrierefreiheit in Dithmarschen
7.3. Standortmarketing
8. Eingaben und Anfragen

voraussichtlich nicht öffentlich
9. Personalangelegenheiten

öffentlich
10. Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Sitzungsteil 

gefassten Beschlüsse

Mit freundlichen Grüßen

gez. Hans Peter Witt
Der Ausschussvorsitzende

Informationsveranstaltung  
am Samstag, 4. Februar 2023 um 14:00 Uhr
im Amt KLG Eider, Kirchspielschreiber-Schmidt-Str. 1, 
Hennstedt, Sitzungsraum, 1. OG

Sie interessieren sich für das Ehrenamt „Schöffe“ und möchten 
sich eventuell bei den kommenden Schöffenwahlen 2023 zur 
Wahl stellen?
Dann besuchen Sie gerne diese Veranstaltung, um unter ande-
rem folgende Fragen zu klären: Wie läuft eine Gerichtsverhand-
lung ab und welche Aufgaben, Rechte und Pflichten habe ich als 
Schöffin oder Schöffe dabei? Wer kann Schöffin oder Schöffe 
werden und was heißt das eigentlich, wenn im Artikel 20 unseres 
Grundgesetzes steht: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus?“

Referenten: Petra Pinnow - Vorsitzende des DVS Schöffenver-
bandes Nord,
Schöffin am Landgericht in Kiel und
Michael Theiß - Beisitzer für S-H im Vorstand,
Schöffe am Landgericht in Kiel.

Wir bitten um Voranmeldung bei der VHS. Die Veranstaltung ist 
kostenfrei.

Fundsache
Ein Fahrrad wurde vor 9 Wochen in der Gemeinde Tellingstedt 
gefunden und am 10.01.2023 als Fundsache im Amt KLG Ei-
der Hauptamt abgegeben. Eigentumsansprüche können unter 
der Telefonnummer: 04836 990-47 oder -48 geltend gemacht 
werden.
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Gemeinde Delve
Die Ausschussvorsitzende

Einladung zur Sitzung  
des Finanzausschusses der Gemeinde Delve
am Donnerstag, 9. Februar 2023, um 19:30 Uhr
in der Sporthalle im Markttreff „Eiderschleife“, 
Zum Sportplatz 1, 25788 Delve

Tagesordnung:

öffentlich
1. Einwohnerfragestunde
2. Niederschrift der letzten Sitzung vom 25.03.2021
3. Mitteilungen
4. Jahresabschluss 2021
5. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit 

mittelfristiger Finanzplanung für die Finanzplanjahre 2022 
bis 2026

6. Eingaben und Anfragen

Mit freundlichen Grüßen

gez. Mirja Rolfs

Die stellv. Ausschussvorsitzende
Gemeinde Delve
Der Bürgermeister

Einladung zur Sitzung  
der Gemeindevertretung Delve
am Donnerstag, 9. Februar 2023, um 20:15 Uhr
in der Sporthalle im Markttreff „Eiderschleife“, 
Zum Sportplatz 1, 25788 Delve

Tagesordnung:

öffentlich
1. Einwohnerfragestunde
2. Niederschrift Nr. 22 der letzten Sitzung vom 22.09.2022
3. Mitteilungen
4. Gründung Leitungsteam für Katastrophenschutz
5. Bericht über laufende Projekte:
5.1. MarktTreff Eiderschleife
5.2. Enderschließung Vörwinn / An Knick (B-Plan 6)
5.3. Erschließung Mühlenkoppeln (B-Plan 7) 

und Zeitplan
6. MarktTreff-Vertrag mit Bergewöhrden
7. Beschluss zu Photovoltaik-Freiflächenanlagen
8. Rastplatz am Eider-Treene-Sorge-Radweg, 

Standort Kanu-Point, Eiderstraße 20
9. Jahresabschluss 2021
10. Mitteilung und Genehmigung von über- und 

außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022

11. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit 
mittelfristiger Finanzplanung für die Finanzplanjahre 2022 
bis 2026

12. Durchführung der Kommunalwahl am 14. Mai 2023;
Bildung eines Wahlvorstandes und Festlegung 
des Wahlraumes

13. Eingaben und Anfragen
14. Termine
15. Einwohnerfragestunde

voraussichtlich nicht öffentlich
16. Personalangelegenheiten:
17. Grundstücksangelegenheiten:

öffentlich
18. Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Sitzungsteil 

gefassten Beschlüsse

Mit freundlichen Grüßen

gez. Matthias Retzlaff
Der Bürgermeister

Gemeinde Hollingstedt
Der Bürgermeister

Einladung zur Sitzung  
der Gemeindevertretung Hollingstedt
am Donnerstag, 2. Februar 2023, um 19:30 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus „Am Möhlenweg“, 
25788 Hollingstedt

Tagesordnung:

öffentlich
1. Einwohnerfragestunde
2. Niederschrift Nr. 17 der letzten Sitzung vom 06.10.2022
3. Vereidigung der 1. stellvertretenden Wehrführers d

er Freiwilligen Feuerwehr Hollingstedt
4. Mitteilungen
5. Durchführung der Kommunalwahl am 14. Mai 2023;

Bildung eines Wahlvorstandes und Festlegung 
des Wahlraumes

6. Energetische Optimierung des Dorfgemeinschaftshauses;
Anschaffung von Smart Home Thermostaten

7. Jahresabschluss 2021
8. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit 

mittelfristiger Finanzplanung für die Finanzplanjahre 2022 
bis 2026

9. Eingaben und Anfragen

Mit freundlichen Grüßen

gez. Lars Paulsen
Der Bürgermeister

Gemeinde Krempel
Der Ausschussvorsitzende

Einladung zur Sitzung des Bau- und  
Wegeausschusses der Gemeinde Krempel
am Dienstag, 31. Januar 2023, um 19:00 Uhr
im Haus des Gastes, Tannenweg 2 a, 25774 Krempel

Tagesordnung:

öffentlich
1. Einwohnerfragestunde
2. Niederschrift Nr. 6 der letzten Sitzung vom 25.08.2022
3. Mitteilungen
4. Erläuterung der RW-Kanalinspektion
5. Auswahl von Sanierungsverfahren und -bereiche 

der Ortsentwässerung
6. Eingaben und Anfragen

Mit freundlichen Grüßen

gez. Jan Rudolph
Der Ausschussvorsitzende
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Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist be-
kannt zu machen.

Lehe, 09.01.2023

gez. Rolf Thiede
Bürgermeister

Amt Kirchspielslandgemeinden Eider
Der Amtsdirektor
Im Auftrag
Florian Gude

Bekanntmachung der Gemeinde Pahlen

Öffentliche Auslegung des Entwurfs der  
14. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Pahlen für das Gebiet  
„westlich der Schulstraße für die  
Grundstücke Hauptstraße 31 bis 39 sowie 
nördlich der Hauptstraße zwischen  
den Grundstücken 56 bis 60 und 80,  
bis zum Sportplatz“ nach § 3 Abs. 2 BauGB

Die Auslegung des von der Gemeindevertretung in der Sitzung 
am 15.12.2022 gebilligte und zur Auslegung bestimmten Entwurfs 
der 14. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Pahlen für das Gebiet „westlich der Schulstraße für die Grundstü-
cke Hauptstraße 31 bis 39 sowie nördlich der Hauptstraße zwi-
schen den Grundstücken 56 bis 60 und 80, bis zum Sportplatz“ 
sowie die Begründung mit Innenentwicklungsanalyse erfolgt

vom 06.02.2023 bis 10.03.2023

im Hause der Amtsverwaltung des Amtes KLG Eider in 25779 
Hennstedt, Kirchspielsschreiber-Schmidt-Straße 1, Zimmer 32, 
während der Dienstzeiten (Montag von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr, 
Dienstag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 16:00 
Uhr, Donnerstag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr 
bis 17:00 Uhr sowie Freitag 08:00 Uhr - 12:00 Uhr) sowie nach te-
lefonischer Vereinbarung unter der Telefon-Nummer 04836 990-
19 öffentlich aus.
Ergänzend möchte ich darauf hinweisen, dass die Planunterlagen 
auch über die Internetseite des Amtes KLG Eider / Bürgerservice 

Amtliche Bekanntmachung des Amtes KLG Eider  
für die Gemeinde Lehe

5. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Gemeinde Lehe, Kreis Dithmarschen
Auf Grund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 
wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Lehe vom 30.08.2022 und mit Genehmigung des Landrates des 
Kreises Dithmarschen folgende 5. Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung der Gemeinde Lehe vom 21. Oktober 2013 er-
lassen:

Artikel 1
§ 4 erhält folgende Fassung:

§ 4
Ständige Ausschüsse
(zu beachten: §§ 16 a, 45, 46, 95 n Abs. 5 GO)
(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 45 Abs. 1 GO 
werden gebildet:

1. Finanzausschuss
Zusammensetzung:
5 Mitglieder
Aufgabengebiet:
Finanzplanung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, 
Prüfung des Jahresabschlusses, Wirtschaftsförderung, 
Grundstücksinformationen und -vermarktung, Personalan-
gelegenheiten, Vermietung und Verpachtung, Abwasseran-
gelegenheiten

2. Bau- und Wegeausschuss
Zusammensetzung:
8 Mitglieder
Aufgabengebiet:
Bau- und Wegewesen

3. Sozialausschuss
Zusammensetzung:
9 Mitglieder
Aufgabengebiet:
Sozialwesen, Kultur, Dorfverschönerung, Kinderspielplätze, 
Naturschutz, Kindergartenangelegenheiten

4. Friedhofsausschuss
Zusammensetzung:
9 Gemeindevertreter/innen, davon entsendet die Gemein-
de Lunden 4 Gemeindevertreter/innen, die Gemeinde Lehe 
2 Gemeindevertreter/innen und die Gemeinden Groven, 
Krempel und Rehm-Flehde-Bargen jeweils 1 Gemeindever-
treter/in.
Zuständig für:
Angelegenheiten des gemeinsamen kommunalen Friedhofs 
Lunden
In den Finanzausschuss, Bau- und Wegeausschuss und 
den Sozialausschuss können Bürgerinnen und Bürger ge-
wählt werden, die der Gemeindevertretung angehören kön-
nen; ihre Zahl darf die der Gemeindevertreterinnen und Ge-
meindevertreter im Ausschuss nicht erreichen.

(2) Neben den in Absatz 1 genannten ständigen Ausschüssen 
der Gemeindevertretung werden die nach besonderen gesetzli-
chen Vorschriften zu bildenden Ausschüsse bestellt.
(3) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangen-
heit ihrer Mitglieder und der nach § 46 Abs. 9 GO an den Aus-
schusssitzungen teilnehmenden Personen übertragen.

Artikel 2
Diese 5. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemein-
de Lehe tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Die 
Genehmigung nach § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-
Holstein wurde durch Verfügung des Landrates des Kreises 
Dithmarschen vom 20.12.2022 erteilt.
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auch über die Internetseite des Amtes KLG Eider / Bürgerservice 
/ Aktuelle Verfahren Bauleitplanung (BOB) einsehbar sind.

Hennstedt, den 06.01.2023

Amt Kirchspielslandgemeinden Eider
Der Amtsdirektor
Im Auftrag
Hans Maaßen

Veröffentlicht im Info-Blatt Nr. 2/2023 des Amtes KLG Eider am 
27.01.2023 sowie auf der Homepage des Amt Eider unter Amtli-
che Bekanntmachungen.

Gemeinde Schalkholz
Der Ausschussvorsitzende

Einladung zur Sitzung des Ausschusses  
für Kultur und Dorfentwicklung der  
Gemeinde Schalkholz
am Mittwoch, 22. Februar 2023, um 19:00 Uhr
im Dörpshuus, Hauptstr. 36, 25782 Schalkholz

Tagesordnung:

öffentlich
1. Einwohnerfragestunde
2. Niederschrift der letzten Sitzung vom 06.10.2021
3. Mitteilungen
4. Änderung / Erneuerung der Schriftzüge an den Steinen am 

Dörpshuus
5. Umwelttag 2023
6. Rückblick auf die vergangene Legislaturperiode
7. Eingaben und Anfragen

Mit freundlichen Grüßen

gez. Ralf Sasse
Der Ausschussvorsitzende

Gemeinde Süderheistedt
Der Ausschussvorsitzende

Einladung zur Sitzung des Bau- und  
Wegeausschusses der Gemeinde  
Süderheistedt
am Samstag, 28. Januar 2023, um 13:00 Uhr
im Feuerwehrgerätehaus, Mühlenstr. 4, 25779 Süderheistedt

Um 12:30 Uhr Treffen am Feuerwehrgerätehaus.Gemeinsa-
me Besichtigung des „Dreiecks“ Kleine Straße/Autal.Interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.

Tagesordnung:

öffentlich
1. Einwohnerfragestunde
2. Niederschrift Nr. 5 der letzten Sitzung vom 05.09.2022
3. Mitteilungen
4. Beratung über die zukünftige Gestaltung des „Dreiecks“ 

Kleine Straße/Autal
5. Straßen- und Wegeangelegenheiten
6. Eingaben und Anfragen

Mit freundlichen Grüßen

gez. Volker Siem Peters
Der Ausschussvorsitzende

/ Aktuelle Verfahren Bauleitplanung (BOB) einsehbar sind.
Stellungnahmen können auch per E-Mail an info@amt-eider.de 
gesendet werden.
Zusätzlich ist der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 
3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen im Internet unter 
der Adresse www.amt-eider.de eingestellt und über den Digitalen 
Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich.
Nach § 47 f der Gemeindeordnung haben auch Kinder und Ju-
gendliche die Gelegenheit, sich zu den Planungsabsichten der 
Gemeinde zu äußern.

Folgende umweltrelevante Informationen sind verfügbar:
• Landschaftsplan der Gemeinde Pahlen
• Umweltbericht zur 14. Änderung des Flächennutzungsplans 

als gesonderter Teil der Begründung
• Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-

lichkeit und der Behörden gemäß §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB

Der Umweltbericht behandelt im Rahmen der Planbegründung 
insbesondere die Schutzgüter Biotope, Flora und Fauna, Boden 
/ Fläche, Wasser, Klima / Luft, Landschaft, Mensch, Kultur- und 
Sachgüter sowie mögliche Wechselwirkungen der Schutzgüter 
untereinander.
Erhebliche Auswirkungen sind aufgrund der Inanspruchnahme 
von Freifläche durch Flächenversiegelung und Überbauung im 
Bereich des Schutzgutes Boden / Flächen zu erwarten. Insge-
samt sind unter Berücksichtigung von Vermeidung und Mini-
mierungsmaßnahmen keine erheblichen Umweltauswirkungen 
zu erwarten. Im Zuge der Umweltprüfung wird aufgezeigt, dass 
Ausgleichsmaßnahmen für die Neuversiegelung und eventuell 
Knickausgleich erforderlich sind.

Folgende umweltbezogenen Stellungnahmen sind bislang ein-
gegangen:
Archäologisches Landesamt; Ministerium für Inneres, Kommuna-
les, Wohnen und Sport; Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Ar-
beit, Technologie und Tourismus; Kreisverwaltung Dithmarschen; 
Eider -Treene-Verband; Abwasserversorgung Tellingstedt GmbH

zu den Themen:
archäologische Funde und Kulturdenkmäler; Ausschluss sukzes-
sive Einzelhandelsansiedlungen, Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach § 3 c UVPG, Umweltauswirkungen; Oberflächenwasser, 
Schallschutzmaßnahmen, Immissionenschutz; Umweltbericht, 
Bestandsaufnahme der Biotope, Bestand Kante; Maßnahmen 
zur Gewährleistung einer Abflussretention; Erhörung der Einleit-
menge, Eingriffskompensationen, Merkblatt A-RW 1 des LLURs; 
Abwasserbeseitigung, Vorgaben der A-RW 1, Erhöhung der Ein-
leitmenge, Starkregenereignisse, Rückhaltung und Versickerung 
des Oberflächenwassers, Nachweis der Menge des verschmutz-
ten Oberflächenwassers.

Die diesen Informationen zugrundeliegenden Unterlagen liegen 
ebenfalls mit aus.
Planungsziel ist es, im o. g. Plangeltungsbereich die Bestands-
sicherung und Erweiterung von bestehenden Gewerbetrieben 
sowie die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben zu ermöglichen.
Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Inte-
ressierten die Planunterlagen und umweltbezogenen Stellung-
nahmen einsehen sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich oder 
während der Dienststunden zur Niederschrift abgeben. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über die Änderung des F-Planes unberücksich-
tigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht 
hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der 
Änderung des F-Planes nicht von Bedeutung ist.
Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 
des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes ist in einem Rechtsbehelfs-
verfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der 
Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, 
aber hätte geltend machen können.
Ergänzend möchte ich darauf hinweisen, dass die Planunterlagen 
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weltbericht durchgeführt. Der Umweltbericht behandelt insbe-
sondere die Schutzgüter Mensch, Boden & Fläche, Wasser, 
Flora & Fauna sowie biologische Vielfalt, Klima & Luft, Land-
schaftsbild, Kultur- & Sachgüter und die Wechselwirkungen 
zwischen den Schutzgütern. Für voraussichtliche erhebliche 
Umweltauswirkungen werden auf Bebauungsplanebene Maß-
nahmen zur Vermeidung, Verringerung, Minimierung und zum 
Ausgleich aufgezeigt.

Folgende umweltbezogene Stellungnahmen sind bereits im 
Rahmen der Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB eingegangen:

Behörde sowie 
sonstige Träger 
öffentlicher Belange

Stellungnahme

Archäologisches 
Landesamt 
Schleswig-Holstein

• Zu erfolgten Voruntersuchun-
gen ohne den Nachweis von 
relevanten archäologischen Be-
funden,

• Zur Verpflichtung der Mitteilung 
eines archäologischen Fundes,

AG-29 • Zu dem Verweis hinsichtlich des 
Detaillierungsgrades der Um-
weltprüfung gemäß § 2 (4) und 
§ 2a (2) BauGB,

• Über den Vorbehalt im weiteren 
Verfahren umfassend vorzutra-
gen,

Kreis Dithmarschen - 
Untere 
Naturschutzbehörde

• Über die Antragstellung der 
Knickentwidmung und die Kon-
kretisierung der Ausgleichs-
maßnahmen,

• Zu der Festsetzung der Bauzei-
tenregelungen für Gehölzfrei-
brüter,

• Über die Klärung der Kompen-
sationsmodalitäten

Landwirtschaftskammer 
SH

• Über die Begrüßung der Ermitt-
lung der Geruchsbelastung,

• Zu der Nichteinhaltung der 
Grenzwerte der Immissionen 
für Mischgebiete,

• Über die Lage der vorhande-
nen Wohnbebauungen näher 
des imitierenden Betriebes als 
das geplante Mischgebiet,

Landesamt für 
Landwirtschaft Umwelt 
und ländliche Räume - 
Untere Forstbehörde

• Über die Belange der Unteren 
Forstbehörde, welche von der 
Planung nicht berührt sind.

Die diesen Informationen zugrundeliegenden Unterlagen liegen 
ebenfalls mit aus.
Planungsziel ist es, im o. g. Plangeltungsbereich die Voraus-
setzungen für die Nutzung von Flächen für wohnbauliche und 
gewerbliche Nutzung zu schaffen.
Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Inte-
ressierten die Planunterlagen und umweltbezogenen Stellung-
nahmen einsehen sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich oder 
während der Dienststunden zur Niederschrift abgeben. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über die Änderung des F-Planes unberücksich-
tigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und 
nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmä-
ßigkeit der Änderung des F-Planes nicht von Bedeutung ist.
Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 
2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes ist in einem Rechtsbe-
helfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsge-
setzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfs-
gesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie im 
Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen können.
Ergänzend möchte ich darauf hinweisen, dass die Planunter-

Bekanntmachung der Gemeinde Süderheistedt

Öffentliche Auslegung des Entwurfs der  
3. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Süderheistedt für das Gebiet 
„entlang der Hennstedter Straße,  
zwischen den Grundstücken Süderheistedt, 
Hennstedter Straße 31, und Norderheistedt, 
Hauptstraße 1“ nach § 3 Abs. 2 BauGB

Die Auslegung des von der Gemeindevertretung in der Sitzung 
am 15.12.2022 gebilligte und zur Auslegung bestimmten Ent-
wurfs der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Ge-
meinde Süderheistedt für das Gebiet „entlang der Hennstedter 
Straße, zwischen den Grundstücken Süderheistedt, Hennsted-
ter Straße 31, und Norderheistedt, Hauptstraße 1“ sowie die Be-
gründung erfolgt

vom 06.02.2023 bis 10.03.2023

im Hause der Amtsverwaltung des Amtes KLG Eider in 25779 
Hennstedt, Kirchspielsschreiber-Schmidt-Straße 1, Zimmer 32, 
während der Dienstzeiten (Montag von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr, 
Dienstag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 
16:00 Uhr, Donnerstag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 
13:00 Uhr bis 17:00 Uhr sowie Freitag 08:00 Uhr - 12:00 Uhr) so-
wie nach telefonischer Vereinbarung unter der Telefon-Nummer 
04836/990-19 öffentlich aus.
Ergänzend möchte ich darauf hinweisen, dass die Planunter-
lagen auch über die Internetseite des Amtes KLG Eider / Bür-
gerservice / Aktuelle Verfahren Bauleitplanung (BOB) einsehbar 
sind.
Stellungnahmen können auch per E-Mail an info@amt-eider.de 
gesendet werden.
Zusätzlich ist der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 
3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen im Internet un-
ter der Adresse www.amt-eider.de eingestellt und über den Di-
gitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich.
Nach § 47 f der Gemeindeordnung haben auch Kinder und Ju-
gendliche die Gelegenheit, sich zu den Planungsabsichten der 
Gemeinde zu äußern.

Es liegen folgende umweltrelevante Informationen zur Einsicht-
nahme vor:
(1) Umweltberichte als Teil der Begründungen,
(2) die eingegangenen Stellungnahmen aus der Behördenbetei-
ligung nach § 4 Abs. 1 BauGB.

Es wurden insbesondere die Belange des Umweltschutzes, 
einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege im 
Umweltbericht berücksichtigt. Hierzu wurde eine Beschreibung 
und Bewertung des jeweiligen Schutzgutes sowie die Auswir-
kungen durch die Planung auf das jeweilige Schutzgut im Um-
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Es liegen folgende umweltrelevante Informationen zur Einsicht-
nahme vor:
(1) Umweltberichte als Teil der Begründungen,
(2) die eingegangenen Stellungnahmen aus der Behördenbetei-
ligung nach § 4 Abs. 1 BauGB.

Es wurden insbesondere die Belange des Umweltschutzes, 
einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege im 
Umweltbericht berücksichtigt. Hierzu wurde eine Beschreibung 
und Bewertung des jeweiligen Schutzgutes sowie die Auswir-
kungen durch die Planung auf das jeweilige Schutzgut im Um-
weltbericht durchgeführt. Der Umweltbericht behandelt insbe-
sondere die Schutzgüter Mensch, Boden & Fläche, Wasser, 
Flora & Fauna sowie biologische Vielfalt, Klima & Luft, Land-
schaftsbild, Kultur- & Sachgüter und die Wechselwirkungen 
zwischen den Schutzgütern. Für voraussichtliche erhebliche 
Umweltauswirkungen werden auf Bebauungsplanebene Maß-
nahmen zur Vermeidung, Verringerung, Minimierung und zum 
Ausgleich aufgezeigt.
Folgende umweltbezogene Stellungnahmen sind bereits im 
Rahmen der Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB eingegangen:

Behörde sowie sonsti-
ge Träger öffentlicher 
Belange

Stellungnahme

Archäologisches 
Landesamt 
Schleswig-Holstein

• Zu erfolgten Voruntersuchun-
gen ohne den Nachweis von 
relevanten archäologischen 
Befunden,

• Zur Verpflichtung der Mittei-
lung eines archäologischen 
Fundes,

AG-29 • Zu dem Verweis hinsichtlich 
des Detaillierungsgrades der 
Umweltprüfung gemäß § 2 (4) 
und § 2a (2) BauGB,

• Über den Vorbehalt im weite-
ren Verfahren umfassend vor-
zutragen,

Kreis Dithmarschen - 
Untere 
Naturschutzbehörde

• Über die Antragstellung der 
Knickentwidmung und die Kon-
kretisierung der Ausgleichs-
maßnahmen,

• Zu der Festsetzung der Bauzei-
tenregelungen für Gehölzfrei-
brüter,

• Über die Klärung der Kompen-
sationsmodalitäten

Landwirtschaftskammer 
SH

• Über die Begrüßung der Ermitt-
lung der Geruchsbelastung,

• Zu der Nichteinhaltung der 
Grenzwerte der Immissionen 
für Mischgebiete,

• Über die Lage der vorhande-
nen Wohnbebauungen näher 
des imitierenden Betriebes als 
das geplante Mischgebiet,

Landesamt für 
Landwirtschaft Umwelt 
und ländliche Räume - 
Untere Forstbehörde

• Über die Belange der Unteren 
Forstbehörde, welche von der 
Planung nicht berührt sind.

Die diesen Informationen zugrundeliegenden Unterlagen liegen 
ebenfalls mit aus.
Planungsziel ist es, im o. g. Plangeltungsbereich die Voraus-
setzungen für die Nutzung von Flächen für wohnbauliche und 
gewerbliche Nutzung zu schaffen.
Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Inte-
ressierten die Planunterlagen und umweltbezogenen Stellung-
nahmen einsehen sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich oder 
während der Dienststunden zur Niederschrift abgeben. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt blei-

lagen auch über die Internetseite des Amtes KLG Eider / Bür-
gerservice / Aktuelle Verfahren Bauleitplanung (BOB) einsehbar 
sind.

Hennstedt, den 06.01.2023

Amt Kirchspielslandgemeinden Eider
Der Amtsdirektor
Im Auftrag
Hans Maaßen

Veröffentlicht im Info-Blatt Nr. 2/2023 des Amtes KLG Eider am 
27.01.2023 sowie auf der Homepage des Amt Eider unter Amtli-
che Bekanntmachungen.

Bekanntmachung der Gemeinde Süderheistedt

Öffentliche Auslegung des Entwurfs  
des Bebauungsplanes Nr. 5 der Gemeinde 
Süderheistedt für das Gebiet  
„entlang der Hennstedter Straße, zwischen 
den Grundstücken Süderheistedt, Hennsted-
ter Straße 31, und Norderheistedt, Haupt-
straße 1“ nach § 3 Abs. 2 BauGB

Die Auslegung des von der Gemeindevertretung in der Sitzung 
am 15.12.2022 gebilligte und zur Auslegung bestimmten Ent-
wurfs des Bebauungsplanes Nr. 5 der Gemeinde Süderheistedt 
für das Gebiet „entlang der Hennstedter Straße, zwischen den 
Grundstücken Süderheistedt, Hennstedter Straße 31, und Nor-
derheistedt, Hauptstraße 1“ sowie die Begründung erfolgt

vom 06.02.2023 bis 10.03.2023

im Hause der Amtsverwaltung des Amtes KLG Eider in 25779 
Hennstedt, Kirchspielsschreiber-Schmidt-Straße 1, Zimmer 32, 
während der Dienstzeiten (Montag von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr, 
Dienstag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 
16:00 Uhr, Donnerstag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 
13:00 Uhr bis 17:00 Uhr sowie Freitag 08:00 Uhr - 12:00 Uhr) so-
wie nach telefonischer Vereinbarung unter der Telefon-Nummer 
04836 990-19 öffentlich aus.
Ergänzend möchte ich darauf hinweisen, dass die Planunter-
lagen auch über die Internetseite des Amtes KLG Eider / Bür-
gerservice / Aktuelle Verfahren Bauleitplanung (BOB) einsehbar 
sind.
Stellungnahmen können auch per E-Mail an info@amt-eider.de 
gesendet werden.
Zusätzlich ist der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 
3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen im Internet un-
ter der Adresse www.amt-eider.de eingestellt und über den Di-
gitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich.
Nach § 47 f der Gemeindeordnung haben auch Kinder und Ju-
gendliche die Gelegenheit, sich zu den Planungsabsichten der 
Gemeinde zu äußern.
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3. Mitteilungen
4. Beschluss über den Maßnahmenplan
5. Beantragung von Fördermitteln aus dem Städtebauför-

derungsprogramm Sozialer Zusammenhalt für das Pro-
grammjahr 2023

6. Haushaltsplanung 2023
7. Abschluss eines städtebaulichen Vertrages zur Durch-

führung des Vorhabens „Photovoltaikfreiflächenanlage 
im Ortsteil Rederstall“

8. Abschluss eines städtebaulichen Vertrages zur Durch-
führung des Vorhabens „Photovoltaikfreiflächenanlage 
südlich des Gewerbegebietes“

9. Antrag der CDU-Fraktion auf Teilung und Umbenennung 
eines Ausschusses

10. Eingaben und Anfragen

voraussichtlich nicht öffentlich
11. Grundstücksangelegenheiten

öffentlich
12. Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Sitzungsteil ge-

fassten Beschlüsse

Mit freundlichen Grüßen

gez. Norbert Arens
Der Ausschussvorsitzende

Örtliche Bekanntmachung gem. § 2 der  
Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO)
In den Gemeindeabstimmungsausschuss für den Bürge-
rentscheid in Sachen Photovoltaik-Freiflächenanlagen am 
26. Februar 2023 in der Gemeinde Tielenhemme, der gleich-
zeitig gem. § 14 Abs. 2 des Gemeinde- und Kreiswahlgeset-
zes (GKWG) als Abstimmungsvorstand fungiert, sind von 
der Gemeindevertretung der Gemeinde Tielenhemme fol-
gende Personen bestellt worden:

Vorname Name PLZ Ort
Hans-Hermann de Freese 25794 Tielenhemme
Klaus-Olaf Jesse 25794 Tielenhemme
Susanne Hehlert 25794 Tielenhemme
Denise Rethfeld-Hinz 25794 Tielenhemme
Thomas Schröder 25794 Tielenhemme
Andreas Griebel 25794 Tielenhemme
Andreas de Freese 25794 Tielenhemme
Ute Katharina Petzmeyer 25794 Tielenhemme
Wolf-Rüdiger Eskau 25794 Tielenhemme

Gemeinde Tielenhemme
Der Gemeindeabstimmungsleiter
im Auftrag
Florian Gude

Bekanntmachung über das Recht auf  
Einsicht in das Abstimmungsverzeichnis und 
die Erteilung von Abstimmungsscheinen für 
den Bürgerentscheid in der Gemeinde  
Tielenhemme am 26. Februar 2023

1. Das Abstimmungsverzeichnis für die Abstimmung über den 
Bürgerentscheid wird in der Zeit

vom 06.02.2023 bis 10.02.2023
während der Öffnungszeiten
Montag, Dienstag und Freitag, 08:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag, 08:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 
17:00 Uhr

ben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 
Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist.
Ergänzend möchte ich darauf hinweisen, dass die Planunter-
lagen auch über die Internetseite des Amtes KLG Eider / Bür-
gerservice / Aktuelle Verfahren Bauleitplanung (BOB) einsehbar 
sind.

Hennstedt, den 06.01.2023

Amt Kirchspielslandgemeinden Eider
Der Amtsdirektor
Im Auftrag
Hans Maaßen

Veröffentlicht im Info-Blatt Nr. 2/2023 des Amtes KLG Eider am 
27.01.2023 sowie auf der Homepage des Amt Eider unter Amtli-
che Bekanntmachungen.

Gemeinde Tellingstedt 25782 Tellingstedt, den 12.01.2023
- Der Bürgermeister -
 
An die Mitglieder der Gemeindevertretung
der Gemeinde Tellingstedt

Einladung zu einer öffentlichen  
Einwohnerversammlung der Gemeinde  
Tellingstedt gem. § 16 b der  
Gemeindeordnung
am Dienstag, 31. Januar 2023, um 19:00 Uhr
in der GGS Tellingstedt, Schulweg 1 - 4, Multifunktionsraum - 
Gebäude 1, 25782 Tellingstedt

Tagesordnung:

1. Begrüßung durch den Bürgermeister
2. Energetisches Quartierskonzept für Tellingstedt
3. Geplante PV-Freiflächenanlagen in Tellingstedt
3.1. Voraussichtliche Flächen
3.2. Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung
4. MdL Andreas Hein zur Zukunft der Energieversorgung
5. Projekte Städtebauförderung
5.1. Sachstand Kindergarten
5.2. Sachstand Feuerwehrgerätehaus
5.3. Sachstand Schwimmbad / Multifunktionsgebäude
6. Weitere Projekte in Tellingstedt
7. Fragen und Eingaben der Bürgerinnen und Bürger

Mit freundlichen Grüßen

gez. Matthias Schlüter
Bürgermeister

Es sind alle Einwohner/innen der Gemeinde Tellingstedt 
herzlich eingeladen.

Gemeinde Tellingstedt
Der Ausschussvorsitzende

Einladung zur Sitzung des Haupt- und  
Finanzausschusses der Gemeinde 
 Tellingstedt
am Mittwoch, 8. Februar 2023, um 19:00 Uhr
im FIZ (Fremdeninformationszentrum), Bahnhofstr. 34, 25782 
Tellingstedt

Tagesordnung:

öffentlich
1. Einwohnerfragestunde
2. Niederschrift Nr. 27 der letzten Sitzung vom 29.11.2022
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• einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief 
zurückzusenden ist, versehenen roten Abstimmungs-
briefumschlag und

• ein Merkblatt für die Briefabstimmung.
Einer anderen als der abstimmungsberechtigten Person 
persönlich dürfen der Abstimmungsschein und die Brie-
fabstimmungsunterlagen nur dann ausgehändigt werden, 
wenn der von der abstimmungsberechtigten Person unter-
schriebene Abstimmungsscheinantrag oder eine schriftli-
che Vollmacht zur Beantragung des Abstimmungsscheins 
oder eine schriftliche Vollmacht zur Entgegennahme des 
Abstimmungsscheins und der Briefabstimmungsunterlagen 
vorgelegt wird.
Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig 
oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme 
gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. 
Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf tech-
nische Hilfe bei der Kundgabe einer von der wahlberech-
tigten Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlent-
scheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die 
unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbst-
bestimmte Willensbildung oder Entscheidung der oder des 
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson 
ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie 
bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person 
erlangt hat.
Bei der Briefabstimmung muss die/der Abstimmer/in den 
Abstimmungsbrief mit dem Stimmzettel und dem Ab-
stimmungsschein so rechtzeitig an den Gemeindeab-
stimmungsleiter absenden, dass er dort spätestens am 
Abstimmungstag bis 18:00 Uhr eingehen kann. Der Abstim-
mungsbrief kann auch in der Dienststelle des Gemeindeab-
stimmungsleiters abgegeben werden. Wer erst am Abstim-
mungstag den Abstimmungsbrief abgeben will, muss dafür 
sorgen, dass dieser bis 18:00 Uhr dem Abstimmungsvor-
stand zugeht.

Tielenhemme, 17.01.2023

Amt KLG Eider
Der Gemeindeabstimmungsleiter

Standpunkte und Begründungen  
des Vertretungsberechtigten  
des Bürgerbegehrens:
Neuer Bürgerentscheid Photovoltaik Freiflächen

Liebe Tielenhemmer,

nachdem das Ergebnis beim letzten Bürgerentscheid mit 59:58 
sehr knapp ausgegangen ist zeigt das doch, dass unser Dorf, 
was Photovoltaik Freiflächen angeht, eine gespaltene Meinung 
hat und eine erneute Abstimmung notwendig erscheint, da die 
Gemeindevertretung es offensichtlich auch nicht für nötig hält, 
gerade deshalb, den geplanten Beschluss noch einmal zu über-
denken. Es geht nämlich nicht nur um die Frage, ob wir eine Flä-
che
in unberührter Natur mit hunderten PV-Modulen „vollgestopft“ ha-
ben möchten, sondern auch um die Frage, ob wir wirklich unser 
schönes Tielenhemme an einen Großinvestor verkaufen wollen.
Es wurden bereits im ersten Bürgerentscheid viele Argumente 
aufgeführt, die ich aber noch gern weiter ergänzen möchte:
Nach meinem Verständnis lassen sich tatsächlich derzeit PV-
Freiflächenvorhaben in dem Gebiet der Gemeinde Tielenhemme 
nicht realisieren. Der Landesentwicklungsplan weist hier einen 
Vorbehaltsraum für Natur und Landschaft aus, der einer Reali-
sierung entgegensteht: https://www.schleswig-holstein.de/mm/
downloads/MILIG/LEP/Hauptkarte_LEP-SH_2021_C%29.pdf
Es ist nicht so ganz nachvollziehbar, warum sich die Gemeinde-
vertretung über diesen Landesentwicklungsplan hinwegsetzen 
möchte.

in der Amtsverwaltung des Amtes KLG Eider, im Bürger-
büro der Außenstelle Tellingstedt, Teichstraße 1, 25782 
Tellingstedt für Abstimmungsberechtigte zur Einsicht be-
reitgehalten. Jede abstimmungsberechtigte Person kann 
die Richtigkeit und Vollständigkeit der zu ihrer Person im 
Abstimmungsverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. 
Sofern eine abstimmungsberechtigte Person die Richtig-
keit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Abstim-
mungsverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, 
hat sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich die 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Abstimmungsver-
zeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Abstimmungsbe-
rechtigten, für die eine Auskunftssperre nach § 28 Abs. 5 
des Landesmeldegesetzes besteht. Abstimmen kann nur, 
wer in einem Abstimmungsverzeichnis eingetragen ist oder 
einen Abstimmungsschein hat.

2. Wer das Abstimmungsverzeichnis für unrichtig oder unvoll-
ständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist, spätestens 
am 10.02.2023 bis 12.00 Uhr bei dem Abstimmungslei-
ter und der Amtsverwaltung Eider, Kirchspielsschreiber-
Schmidt-Straße 1, 25779 Hennstedt, Einspruch einlegen. 
Der Einspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift ein-
gelegt werden.

3. Abstimmungsberechtigte, die in dem Abstimmungsver-
zeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 05. Fe-
bruar 2023 eine Abstimmungsbenachrichtigung.
Wer keine Abstimmungsbenachrichtigung erhalten hat, 
aber glaubt, abstimmungsberechtigt zu sein muss Ein-
spruch gegen das Abstimmungsverzeichnis einlegen; 
sonst läuft sie oder er Gefahr, das Abstimmungsrecht nicht 
ausüben zu können.

4. Wer einen Abstimmungsschein hat, kann an der Abstim-
mung durch Stimmabgabe im Abstimmungsbezirk oder 
durch Briefabstimmung teilnehmen.

5. Einen Abstimmungsschein erhält auf Antrag
5.1. eine abstimmungsberechtigte Person, die im Abstim-

mungsverzeichnis eingetragen ist,
5.2 eine abstimmungsberechtigte Person, die nicht im Ab-

stimmungsverzeichnis eingetragen ist,
a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die 

Einspruchsfrist versäumt hat,
b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Abstimmung erst 

nach Ablauf der Einspruchsfrist entstanden ist oder
c) wenn ihr Abstimmungsrecht im Einspruchsverfahren 

festgestellt worden und die Feststellung erst nach Ab-
schluss des Abstimmungsverzeichnisses der Gemein-
deabstimmungsleiter bekannt geworden ist.Abstim-
mungsscheine können von Abstimmungsberechtigten, 
die im Abstimmungsverzeichnis eingetragen sind, bis 
zum 24 Februar 2023, 12:00 Uhr, bei dem Gemeindeab-
stimmungsleiter (Amt KLG Eider, Kirchspielsschreiber-
Schmidt-Straße 1 in Hennstedt und in der Außenstel-
le in Tellingstedt, Teichstraße 1) schriftlich, mündlich 
(nicht telefonisch) oder elektronisch beantragt werden.
Nicht im Abstimmungsverzeichnis eingetragene Abstim-
mungsberechtigte können aus den unter Nr. 5.2 Buchst. 
a) bis c) angegebenen Gründen Abstimmungsscheine 
noch bis zum Abstimmungstag, 15.00 Uhr, beantragen. 
Das gleiche gilt, wenn eine abstimmungsberechtigte 
Person, die im Abstimmungsverzeichnis eingetragen 
ist, wegen plötzlicher Erkrankung den Abstimmungs-
raum nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierig-
keiten aufsuchen kann. Wer den Antrag für eine andere 
Person stellt, muss eine schriftliche Vollmacht vorlegen.
Eine behinderte wahlberechtigte Person kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen.

6. Mit dem Abstimmungsschein erhält die abstimmungsbe-
rechtigte Person
• einen amtlichen Stimmzettel,
• einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,



Amt Eider – 10 – Nr. 02/2023

Lärmbelästigung:
• Speicher- und Umspannwerke, sowie Kompaktstationen in 

Container-Größe haben auch das Risiko einer dauerhaften 
Lärmbelästigung durch Gebläse- und Ventilatoren. Mögliche 
Lärmquellen bei Photovoltaikanlagen sind der Wechselrich-
ter und der Transformator - für größere Anlagen empfiehlt es 
sich, ein Schallgutachten zu erstellen.

• Die Batteriespeicher müssen mit Ventilatoren gekühlt wer-
den, die Tag und Nacht laufen und ein ewiges Hintergrund-
geräusch sind. Man kann dies gut hören und ein Gefühl für 
diese Geisterstadt bekommen, wenn man sich einmal selbst 
neben einen Solarpark stellt. Selbst bei ca. 250 m Entfer-
nung ist dieses Geräusch, ähnlich einem Tinnitus, zu hören.

• Anlagen im Wohnbereich können Menschen mit gutem 
Gehör die meist sehr hohen Töne in unmittelbarer Nähe 
des Wechselrichters wahrnehmen und lösen grundsätzlich 
Schädigungen aus.

• Baulärm, Erschütterungen (Baumaschinen, Rammen/
Ramm-Pfähle mit PV-Modulen - Höhe: ca. 3 Meter), stoffli-
che Emissionen (Schadstoffeintrag, Staubemissionen)

Bauzeit:
• Für die Anwohner und Bürger von Tielenhemme bedeutet 

dies mindestens 1 - 2 Jahre Bauzeit mit erhöhtem Verkehrs-
aufkommen durch Bau- und Logistik-LKWs, plus einer un-
bekannten Bauzeit für die Stromtrasse durch Tielenhemme, 
inkl. Umspannwerk.

• Erhöhtes Verkehrsaufkommen am Eiderdeich und Schüt-
tingdeich führt zu einer massiven Unfallgefahr für unsere 
Kinder und Älteren

Unterhalt:
• Ca. 5 - 10 % der PV-Module pro Jahr werden nach einer An-

laufzeit ausgetauscht, d. h. Hunderte PV-Module, die auch 
auf den Freiflächen zwischengelagert werden müssen

• Die PV-Module müssen auch regelmäßig ausgetauscht 
werden, und sind somit eine ewige Baustelle.

• Wie sehen diese geplanten Freiflächen mit dunklen PV-
Modulen auf Hunderten von Rammpfosten in den nächsten 
30 - 40 Jahre aus???

Finanzierung:
Die Firma Sun Farming GmbH, an die unsere Tielenhemme 
„verschachert“ werden soll, ist Bestandteil einer Unternehmens-
gruppe, die insgesamt aus 7 Firmen besteht. Wesentlicher, ope-
rativer Kern der Unternehmensgruppe sind die Gesellschafter 
Peter Schrum und Martin Tauschke. Der Sitz aller Gesellschaf-
ten ist in 15537 Erkner mit einem Gewerbesteuerhebesatz, der 
zur Berechnung der abzuführenden Gewerbesteuer an die Ge-
meinde dient, von gerade einmal 300 % (Tielenhemme 340 %). 
Bei einem Jahresgewinn 2020 von € 1.026.019,67 und einem 
Aktiva von € 33.871.741,46 kann sich jeder denken, warum die-
se Firmen genau dort ihren Sitz haben. Auf deren Verknüpfun-
gen nach Polen, Türkei, Rumänien und Großbritannien möchte 
ich erst gar nicht weiter eingehen.
Es ist deshalb ein völlig naiver Irrglaube, das die Firma Sun-
farming GmbH auch nur einen Cent Gewerbesteuer in unserer 
Gemeinde lassen wird, wenn sie 40 % sparen kann.
Angenommen, die Firma erwirtschaftet einen Gewinn von € 
100.000,-- in Tielenhemme, so beträgt die Gewerbesteuer ge-
rade einmal € 11.900,--. Was die Versprochene, an EEG § 6 
angelehnte Abgabe, von bis zu € 140.000,-- für die Gemeinde 
betrifft, so habe ich nicht nur Zweifel an der Höhe, sondern auch 
an der zukünftigen Existenz der EEG im Hinblick auf die jetzi-
ge Entwicklung auf dem Strommarkt. Die Gewinner bei diesem 
Projekt sind und bleiben die Landeigner und die Sunfarming 
GmbH - nicht unser Dorf.
Aber selbst, wenn Erträge bei dem geplanten Projekt in die Tie-
lenhemmer Gemeindekasse fließen sollten, so erhalten die Be-
wohner nicht individuell jeden Monat € 600,-- oder überhaupt 
irgendeine Summe, geschweige denn 1.000 KW kostenlosen 
Strom im Jahr oder kostenlose Unterstützung in der Altenpflege, 

Unabhängig davon sprechen folgende Argumente gegen das 
geplante Projekt:
Flächenverbrauch:
• Versiegelung von einem Großteil, wenn nicht sogar der 

ganzen geplanten Fläche. Es werden nicht nur Umspann-
werke mit Speichercontainern, Pfosten, Zufahrts- und War-
tungswegen versiegelt, sondern auch die Fläche auf der die 
Solarpanels stehe, denn sonst würden diese unweigerlich 
versinken. Bisher ist auch noch unklar, wo die Energiespei-
cher mit Umspannwerk stehen werden. Bodenversiegelung 
durch Betriebswege zu den beiden Standorten, Gebäude 
und Fundamente für PV-Wechselrichter, Überdeckung von 
Boden (Beschattung, Veränderung Bodenwasserhaushalt, 
Erosion)

• Fläche mit sehr guter Bodenbonität wird die landwirtschaft-
liche Nutzfläche entzogen. Zuerst könnten vielmehr Dach-
flächen von Bewohnern bebaut werden, was sich mit Grün-
dung einer genossenschaftlichen Bürgergemeinschaft sehr 
gut realisieren lässt und der Ertrag käme damit allen Zugute.

Lebens- und Wohnqualität:
• Mega Solarpark: Insgesamt 700.000 m² der Tielenhemmer 

Flur wird mit Hunderten schwarzer PV-Modulen bis zu 3 m-
Pfostenhöhe zugestellt

• Insgesamt zu groß
• Einschränkung der urbanen Wohnqualität
• Verschandelung von landschaftsprägendem Charakter in 

200 m-Sichtweite in Tielenhemme auf den gut sichtbaren 
Flächen mit den Landwirtschafts-, Spazier- und Wanderwe-
gen.

• Projektwirkung: Einzäunung von 700.000 m² Fläche 
(Flächenentzug,Zerschneidung/ Barriere Wirkung der Le-
bensräume), Wärmeabgabe (Aufheizen der Module) und 
Licht (Reflexion, Spiegelung, Polarisation, optische Störung)

• Gravierende Auswirkung auf unsere Wohn- und Bewegungs-
qualität - eine zuvor offene Landschaft wird mit Flächenver-
brauch zur schwarzen PV-lndustrie-Landschaftsfläche

• Wertverlust unseres Eigentums. Bei Anlagen dieser  
gigantischen Größe, so auch die „Eigentümergemeinschaft 
Haus und Grund” können Verluste von bis zu 10 - 20% und 
mehr realistische Folgen vergleichbarer Großprojekte in 
Ortsnähe sein - einige, die ihr Objekt als Altersvorsorge 
betrachten, fürchten nun um ihre finanziellen Rücklagen im 
Alter.

• Wir leben hier auch wegen der wunderbaren Natur und 
Landschaft mit vielen Landwirtschafts- und Wanderwegen. 
Tielenhemme ist eine kleine Naturoase; in der bisherigen 
Planung verschandelt durch riesige schwarze PV-Flächen 
auf 700.000 m² Fläche

• Unsere schöne Landschaft und die letzten Hecken und 
Wäldchen werden von schwarzen Flächen ersetzt, gut sicht-
bar auf Spazier- und Wanderwegen von Tielenhemme

Einzäunung:
• Einzäunung von 700.000 m² (das sind rund 3,3 Kilometer 

Zaun) Freifläche mit Barriere Wirkung für Mensch und Tier 
und hat den Charakter einer „Hochsicherheitszone” oder 
„Gefängnis“. Das entspricht etwa dem Weg von der Bau-
erschänke bis hin zum Eiderdeich Reese. Oder anders, ein 
gutes Drittel des Dorfes könnte man damit einzäunen.

• Eine zuvor offene Landschaft kann von verschiedenen Tier-
arten nicht mehr durchquert werden

• Beeinträchtigung der Wohn- bzw. Erholungsqualität, sowie 
Zugänglichkeit, insbesondere im Umfeld von unseren Häu-
ser-Siedlungen.

Stromtrasse:
• Bau einer neuen Stromleitung mit großem Umspannwerk 

zur Einspeisung der Leistung
• Planung und Wegführung sind unklar
• Trasse darf auf keinen Fall durch den Ort führen: sehr hohe 

Strahlungsbelastung
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h) Die in Anspruch genommene Fläche der PV-FFA ist nach 
guter fachlicher Praxis zu unterhalten und regelmäßig zu 
pflegen. Eine Beweidung soll mit Schafen und / oder Geflü-
gel erfolgen.

i) Die Anbindung an das öffentliche Stromnetz erfolgt nur über 
Erdkabel.

j) Der Vorhabenträger verpflichtet sich für beim Bau und Be-
trieb auftretende Flur - und Wegeschäden zu haften. Hierfür 
ist eine Bürgschaft in notwendiger Höhe zu hinterlegen. Vor 
Aufnahme der Bautätigkeit werden die in Anspruch zu neh-
menden Gemeindestraßen und Wege einvernehmlich fest-
gelegt und ein Beweissicherungsverfahren durchgeführt.

k) Die für PV-FFA eingeleiteten Bauleitplanverfahren dienen 
ausschließlich dem Zweck, diese Vorhaben zu realisieren. 
Aus diesem Grund hat der Vorhabenträger die Gemeinde 
Tielenhemme von sämtlichen Verfahrenskosten freizuhal-
ten. Hierzu zählen u. a. auch die Verwaltungskosten des 
Amtes KLG Eider, die auf die Gemeinde Tielenhemme an-
teilig entfallenen Kosten der erstellten Potenzialstudie für 
Solarfreiflächenanlagen und - soweit erforderlich - Gutach-
terkosten und Kosten für notwendige Rechtsberatungen. 
Hierüber ist eine entsprechende vertragliche Vereinbarung 
zu treffen, die zum Zeitpunkt der Fassung eines notwendi-
gen Aufstellungsbeschlusses vorzuliegen hat. Hierüber hat 
der Vorhabenträger eine Vertragserfüllungsbürgschaft der 
Gemeinde beizubringen.

l) Der Vorhabenträger verpflichtet sich vor Baubeginn zu ei-
ner transparenten Planung bezüglich der zu realisierenden 
Anlage, Kabeltrassen, Nutzung der Zufahrtswege, Materi-
altransporte sowie des Bauzeitenplans und diese der Ge-
meindevertretung vorzustellen.

m) Für den Rückbau und Entsorgung der Anlage nach Ablauf 
der Nutzungsdauer ist eine kontinuierliche Kapitalrückstel-
lung vertraglich sicherzustellen und der Gemeinde jährlich 
zu belegen. Damit verbunden ist die uneingeschränkte Wie-
derherstellung zu einer landwirtschaftlich nutzbaren Fläche.

n) Gemäß § 6 EEG ist zwischen Vorhabenträger und Gemein-
de eine Vergütungsvereinbarung von 0,2 ct/kWh möglich. 
Es wird erwartet, dass der Vorhabenträger der Gemeinde 
ein entsprechendes Angebot unterbreitet. Weiterhin wird er-
wartet, dass dieses Angebot einen Passus enthält, dass bei 
zukünftig (erhöhender) Anpassung des Vergütungssatzes 
im EEG diese Regelung automatisch mit Inkrafttreten des 
EEG gezahlt wird und eine entsprechende Regelung in die 
noch zu schließende Vergütungsvereinbarung mit aufge-
nommen werden wird. Diese Vergütungsvereinbarung wird 
erst nach Satzungsbeschluss zum B - Plan unterzeichnet.

o) Die Gemeinde wünscht für ihre Einwohnerinnen und Einwoh-
ner eine finanzielle Beteiligung an der geplanten Investition.

p) Über sonstigen zusätzlichen Vertragsausgestaltungen 
befindet die Gemeindevertretung durch einen separaten 
Beschluss, der vor oder zeitgleich mit dem erforderlichem 
Aufstellungsbeschluss für die Einleitung eines Bauleitplan-
verfahrens zu treffen ist.

q) Dem potentiellen Investor sind die vorgenannten Kriterien 
mitzuteilen. Alsdann sind die weiteren Verfahrensschritte 
mit ihm zu erörtern.

Folgender Abwägungsprozess lag der Entscheidung der Ge-
meinde zugrunde:
A) Vorteile:
1. Die Gemeinde hat die absolute Planungshoheit. Wichtige 

Gesichtspunkte aus gemeindlicher Sicht spiegeln sich in 
der Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 5 „erwei-
terter Grundsatzbeschluss für Photovoltaik-Freiflächenan-
algen“ der Sitzung der Gemeindevertretung vom 25.11.2021 
wieder.

2. Neben der Gewerbesteuer können größere Einnahmen aus 
der noch abzuschließenden Vereinbarung mit dem Anlagen-
betreiber gem. § 6 Erneuerbare-Energien-Gesetz von 0,2 ct 
pro Kilowattstunden für tatsächlich eingespeiste Strommen-
gen generiert werden.

wie von jemanden in diesem Ort aus offensichtlichem Eigenin-
teresse gern behauptet wird. Leider wurde mir das während der 
Unterschriftensammlung mehrfach zugetragen.
Ohne Frage brauchen wir neue Energien, aber mit Blick dar-
auf, dass wir uns vielleicht bald den Strom nicht mehr leisten 
können, könnten wir als Dorf gemeinschaftlich die Initiative er-
greifen und uns Gedanken über die Stromversorgung mit Alter-
nativprojekten (Bürgerenergiegenossenschaft) für alle machen 
und nicht unser schönes Tielenhemme an das nächstbeste, 
nicht nachvollziehbare Erträge versprechende Unternehmen 
verschachern.

Ich wünsche uns allen von ganzem Herzen, das wir unserem 
Dorf treu bleiben.

Mit freundlichem Grüßen

Standpunkte und Begründungen  
der Gemeindevertretung:

Die Gemeinde Tielenhemme hat sich in mehreren öffentlichen 
Informationsabenden von drei unterschiedlichen Investoren die 
mögliche Umsetzung und deren Prozess von Photovoltaik-Frei-
flächenanlagen erläutern lassen.
In der Sitzung der Gemeindevertretung am 14.10.2021 wurde 
sich grundsätzlich für eine Umsetzung einer Photovoltaik-Frei-
flächenanlagen mit einer Bruttofläche von ca. 70 ha ausgespro-
chen. Dieser Grundsatzbeschluss wurde in der darauffolgenden 
Sitzung am 25.11.2021 um die folgenden Eckpunkte bzw. Leit-
planken für Investoren konkretisiert:
a) Das Gemeindegebiet umfasst eine Fläche von 1.270 ha. 

Maximal dürfen auf einer Fläche von 8 % der Gemeindeflä-
che (= 101 ha) PV-FFA umgesetzt werden. Weiterhin wer-
den diese 101 ha. auf max. 2 zusammenhängende Areale 
begrenzt. Die Fläche ist auf die Region der sog. „reinen 
Weißflächen“ aus der erstellten Potenzialstudie für Solar-
Freiflächenanlagen vom 21.07.2021 begrenzt.

b) Es ist zu berücksichtigen, dass das Niederwild nicht durch 
eine PV-FFA beeinträchtigt wird. Maßnahmen hierzu sind 
mit der Unteren Naturschutzbehörde im Rahmen der Beteili-
gung der Träger öffentlicher Belange bzw. des nach § 2 Abs. 
4 BauGB erforderlichen Umweltberichtes im Bauleitplanver-
fahren festzulegen. Da das Grünland vielfältig mit Gräben 
und Vorflutern durchzogen ist und diese zur Sicherstellung 
der Entwässerung auch weiterhin zu unterhalten sind, sind 
die freizuhaltenden Räumstreifen auch als sog. Wegekorri-
dore für die heimische Tierwelt weiter zu entwickeln.

c) Die Fläche der PV-FFA ist aus Gründen des Sichtschutzes 
vollständig mit einheimischen Gehölzen zu umpflanzen.

d) Von der Wohnbebauung ist ein Mindestabstand von 500 m 
einzuhalten. Mit schriftlicher Zustimmung der Grundstücks-
eigentümerin / des Grundstückseigentümers darf dieser 
Mindestabstand auch unterschritten werden.

e) Alle notwendigen Ausgleichsmaßnahmen sind vollständig 
auf dem Gebiet der Gemeinde - soweit auch praktisch mög-
lich - zu realisieren.

f) Es dürfen nur PV-FFA mit einer max. Aufbauhöhe von 3,5 m 
umgesetzt werden.

g) Vorhabenträger verpflichten sich freiwillig die vom Bundes-
verband Neuer Energiewirtschaft e. V. (bne) in der jeweils 
aktuellen Fassung zusammengestellten Empfehlungen bei 
ihrem Vorhaben umzusetzen. Auch werden die vom Land 
Schleswig-Holstein erarbeiteten „Grundsätze zur Planung 
großflächiger Solar-Freiflächenanlagen im Außenbereich“ 
beachtet, auch wenn sie nur im Entwurf vorliegen. Beide 
Verpflichtungen beziehen sich grundsätzlich auf den Zeit-
punkt der Auftragserteilung für die Bauleitplanung. Neu hin-
zukommende Empfehlungen sind nur zu berücksichtigen, 
wenn dadurch das Bauleitplanverfahren nicht gravierend 
verzögert wird.
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voraussichtlich nicht öffentlich
4. Belegprüfung 2021

öffentlich
5. Jahresabschluss 2021
6. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit mittelfris-

tiger Finanzplanung für die Finanzplanjahre 2022 bis 2026
7. Eingaben und Anfragen

Mit freundlichen Grüßen

gez. Heinke Schettiger
Die Ausschussvorsitzende

Gemeinde Welmbüttel
Der Bürgermeister

Einladung zur Sitzung  
der Gemeindevertretung Welmbüttel
am Montag, 6. Februar 2023, um 19:30 Uhr
im Dree-Dörper-Huus, An der Bundesstr. 11, 25782 Welmbüttel

Tagesordnung:

öffentlich
1. Einwohnerfragestunde
2. Niederschrift Nr. 17 der letzten Sitzung vom 02.11.2022
3. Mitteilungen
4. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit mittelfris-

tiger Finanzplanung für die Finanzplanjahre 2022 bis 2026
5. Jahresabschluss 2021
6. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe von Pla-

nungsleistungen und Vermessungsleistungen für den Be-
reich des B-Planes Nr. 9 (Bahnhofsberg)

7. Durchführung der Kommunalwahl am 14. Mai 2023;
Bildung eines Wahlvorstandes und Festlegung des Wahl-
raumes

8. Eingaben und Anfragen

Mit freundlichen Grüßen

gez. Martin Thedens
Der Bürgermeister

Gemeinde Wrohm
Der Ausschussvorsitzende

Einladung zur Sitzung des Finanzausschusses 
der Gemeinde Wrohm
am Montag, 30. Januar 2023, um 18:30 Uhr
im Feuerwehrgerätehaus, Brammerweg 6, 25799 Wrohm

Tagesordnung:

öffentlich
1. Einwohnerfragestunde
2. Niederschrift der letzten Sitzung vom 28.03.2022
3. Mitteilungen

voraussichtlich nicht öffentlich
4. Belegprüfung 2021

öffentlich
5. Jahresabschluss 2021
6. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit mittelfris-

tiger Finanzplanung für die Finanzplanjahre 2022 bis 2026
7. Eingaben und Anfragen

Mit freundlichen Grüßen

gez. Armin Jautelat
Der Ausschussvorsitzende

3. Bürger können sich über Darlehen an der Investition beteiligen.
4. Die Gemeinde unterstützt die Zielsetzung der Bundesregierung 

regionaler Energiegewinnung.
5. Die Gemeinde würde deutlich mehr Strom produzieren, als sie 

selbst verbraucht. Sie ist damit klimaneutral und leistet einen 
Betrag gegen den Klimawandel.

B) Nachteile:
1. Das Landschaftsbild wird sich verändern, da rd. 70 ha des Ge-

meindegebietes für das Projekt „Photovoltaik-Freiflächenanla-
ge“ beansprucht werden.

2. Die landwirtschaftlich genutzte Fläche wird sich um diese rd. 
70 ha. verringern.

3. Die Fläche der Photovoltaik-Module wird eingezäunt und ist so-
mit für größere Wildarten nicht mehr betretbar.

4. Die Fläche, die bejagt werden darf, wird sich verringern. Der 
Jagdgenossenschaft gehen Pachteinnahmen verloren.

C) Chancen:
1. Die neben der Gewerbesteuer neu der Gemeinde zufließen-

den Finanzmittel können für gemeindliche Projekte verwendet 
werden. Auch die Gründung einer Stiftung wäre denkbar, so 
dass entsprechend des Stiftungszwecks Mittel ausgeschüttet 
werden können.

2. Die Fläche der eingezäunten Photovoltaik-Module können 
Schafhaltern aus der Gemeinde / der Region zur Beweidung 
angeboten werden. Sie erhalten hierfür Erlöse.

3. Die Errichtung der Photovoltaik-Freiflächenanlage kann dazu 
führen, dass die sog. EEG-Umlage und damit auch der Strom-
preis für alle sinkt.

4. Während Windenergieanlagen derzeit eine wirtschaftliche Le-
bensdauer von 20 Jahre +/- 10 Jahre haben, kann eine Pho-
tovoltaik-Freiflächenanlage wirtschaftlich wesentlich länger 
betrieben werden.

5. Es wird kein wertvolles Ackerland aus der Nutzung genommen.

D) Risiken:
1. Die Bundesregierung setzt verstärkt auf den Ausbau der Er-

neuerbaren Energien. Hapert es an der regionalen Umsetzung 
und stünde damit die Zielsetzung in Gefahr, könnte - ähnlich 
wie bei den Windenergieanlagen - die örtliche Planungs- und 
Entscheidungshoheit durch landesweite Ausweisung von „Son-
nenenergieflächen“ eingeschränkt werden.

2. Damit einhergehend wäre auch eine finanzielle Vergütung für 
die Gemeinde gefährdet.

3. Eine Rückbauverpflichtung wird lediglich über die abgeschlos-
senen (zivilrechtlichen) Pachtverträge mit den Landeigentü-
mern geregelt. Wünschenswert wäre, vertraglich die Hinterle-
gung einer Rückbaubürgschaft aufzunehmen.

Hennstedt, den 17.01.2023

Der Gemeindeabstimmungsleiter
Im Auftrag
Florian Gude

Gemeinde Welmbüttel
Die Ausschussvorsitzende

Einladung zur Sitzung des Finanzausschusses 
der Gemeinde Welmbüttel
am Montag, 6. Februar 2023, um 19:00 Uhr
im Dree-Dörper-Huus, An der Bundesstr. 11, 25782 Welmbüttel

Tagesordnung:

öffentlich
1. Einwohnerfragestunde
2. Niederschrift der letzten Sitzung vom 04.04.2022
3. Mitteilungen
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Ev.-Luth. St. Martins- 
Kirchengemeinde Tellingstedt

Gottesdienste und Termine  
der St. Martins-Kirche Tellingstedt

So., 29.01.
19:00 Uhr Jugendgottesdienst

Diakonin Ewers und Team
So., 05.02.
10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Pastor Plate
So., 12.02.
10:00 Uhr Kanzeltausch

Pastoren wechseln „ihre“ Kirche
Pastor Jakisch

So., 19.02.
10:00 Uhr Gottesdienst

Pastor Burzeya

Frauen in Kirche, Politik und Gesellschaft
In der Reihe „Hennstedter Gespräche“ lädt die Kirchengemein-
de Hennstedt am Mittwoch, 1. Februar 23, um 19:30 Uhr in 
das Kultur- und Veranstaltungszentrum „Inne Merrn“ in der Kir-
chenstr. 7 in Hennstedt ein.

Thema: Frauen in Kirche, Politik und Gesellschaft

Zu Gast sind Pastorin Swantje Luthe, Bürgermeisterin Anne 
Riecke und die Landtagsabgeordnete Sybilla Nietsch.

Gibt es Unterschiede, wenn bestimmte Positionen von Frau-
en besetzt werden? Ist der Weg für Frauen heute immer noch 
schwerer als für Frauen? Was zeichnet das Engagement von 
Frauen in besonderer Weise aus?

Gemeinde Wrohm
Der Bürgermeister

Einladung zur Sitzung  
der Gemeindevertretung Wrohm
am Montag, 30. Januar 2023, um 19:30 Uhr
im Feuerwehrgerätehaus, Brammerweg 6, 25799 Wrohm

Tagesordnung:

öffentlich
1. Einwohnerfragestunde
2. Niederschrift Nr. 14 der letzten Sitzung vom 22.08.2022
3. Mitteilungen
4. Durchführung der Kommunalwahl am 14. Mai 2023;

Bildung eines Wahlvorstandes und Festlegung des Wahl-
raumes

5. Aufwertung der touristischen Begleitinfrastruktur am ETS 
Radwanderweg;
Beschluss über den Umfang der Maßnahmen am Rastplatz 
in Wrohm

6. Genehmigung eines Zuschusses
7. Auftragsvergabe Straßensanierung Oesterkoppel
8. Jahresabschluss 2021
9. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit mittelfris-

tiger Finanzplanung für die Finanzplanjahre 2022 bis 2026
10. Eingaben und Anfragen

Mit freundlichen Grüßen

gez. Jens Lahrsen
Der Bürgermeister

Spende für das Amtsfeuerwehrfest
Über eine Spende der Sparkasse Mittelholstein AG - Filiale Heide 
in Höhe von 500 Euro können wir uns vom Team Amtsfeuerwehr-
fest sehr freuen.
Im Zuge der Vorbereitungen für das große Amtsfeuerwehrfest in 
Tellingstedt, wird von dem Team ein Konzept/Veranstaltung er-
arbeitet. Die Feuerwehren aus dem Amt Eider, THW, Löschzug 
Gefahrgut Dithmarschen und viele weitere Behörden und Orga-
nisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) werden der breiten 
Öffentlichkeit am Samstag, 08.07.2023 vorgestellt. Auch die Ju-
gendfeuerwehren präsentieren sich und laden zum Mitmachen 
ein.
„Wir schätzen die wertvolle Arbeit der freiwilligen Feuerwehr 
sehr“ so Anna Harders Filialleitung in Heide.
Auch an dieser Stelle möchten wir nochmal unseren herzlichs-
ten Dank an die @sparkasse_mittelholstein_ag aussprechen, so 
kommen wir wieder einen Schritt weiter.
Du möchtest uns auch unterstützen? Melde dich gerne unter E-
Mail amtsfeuerwehrfest@t-online.de
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Übrigens: Ab dem 25. Januar startet eine Gruppe für 5- bis 
8-jährige Kinder, unsere Mini-Meute. Sie trifft sich immer mitt-
wochs, 15:45 - 16:30 Uhr am Gemeindehaus, Mittelstraße 2, 
Hennstedt.

Monatliches Trostcafé

Sie trauern um jemanden und möchten mit Ihrer Trauer nicht al-
leine bleiben? Herzliche Einladung zum Trostcafé im Kirchspiel 
Eider, jeweils 16:00 - 18:00 Uhr:

27. Januar Ev. Gemeindehaus Hennstedt
10. Februar Ev. Gemeindehaus St. Annen
24. März Ev. Gemeindehaus Weddingstedt

Kirchengemeinde Pahlen

Gottesdienste Pahlen

29.01.23
9:30 Uhr Gottesdienst, Pastor J. Denke
05.02.23
9:30 Uhr Gottesdienst, Pastor J. Denke
12.02.23
9:30 Uhr Gottesdienst, Pastor J. Denke
07.02.23
9:00 Uhr Frauenfrühstück

Zu Gast: Melanie Hennings zum Thema „Sicher-
heit für Senioren“

Spieleabend im Gemeindehaus

dienstags, 19:00 Uhr,
unter der Leitung von Gabi Anderson
Besuchen Sie uns unter https://www.kirchengemeinde-pahlen.
de/ oder www.kirche-tellingstedt.de (Am besten nicht über 
Suchmaschine gehen, sondern das obere Adressensuchfach 
auf dem Browser-Deckblatt nutzen, also ganz oben auf der ers-
ten Seite, wenn Sie ins Internet gehen.)

Ihr Pastor Jörg Denke

Unsere Gottesdienste und Termine in der 
Region Lunden, Hemme, St. Annen und 
Schlichting

Sonntag, 29.01.2023
10:00 Uhr Schlichting, Gottesdienst mit Pastorin Marlies 

Rattay
Sonntag, 05. Februar 2023
10:00 Uhr Lunden, Gottesdienst mit Abendmahl

mit Pastorin Almut Loepthien
11:00 Uhr Lunden, Andacht & Gemeinsames Mittagessen 

mit Pastorin Almut Loepthien

Hatha Yoga
Klaus Demant gibt wieder Hatha Yoga Kurse. Die Teilnehmer 
treffen sich immer donnerstags um 18:00 Uhr in der Schule am 
Gehölz in Lunden.
Ein Kurs besteht aus 5 Übungsabende.
Bitte mitbringen: Bequeme Kleidung. Decke, warme Socken, 
Yogamatte und Kissen.
Anmeldung und nähere Informationen bei Klaus Demant, Tel. 
04882 6066555 oder mobil 0176 54181009.

Flugreise nach Madeira
Die Amtsvolkshochschule bietet eine Flugreise nach Madeira 
an. Der Termin ist vom 27. April bis zum 04. Mai 2023.
Das Hotel Pestana Casino Park liegt im Zentrum der Stadt Fun-
chal und hat 5 Sterne der Landeskategorie.

Das Gespräch wird moderiert von Pastor Thomas Rust.

Aus organisatorischen Gründen wird um eine vorherige Anmel-
dung bei Pastor Thomas Rust gebeten (rust@kirche-dithmar-
schen.de, Tel.: 0151 67853816  

 
Frauen in Kirche, Politik und Gesellschaft 

 
In der Reihe „Hennstedter Gespräche“ lädt die Kirchengemeinde 
Hennstedt am Mittwoch, 1. Februar 23, um 19.30 Uhr in das 
Kultur- und Veranstaltungszentrum „Inne Merrn“ in der 
Kirchenstr. 7 in Hennstedt ein.  
 

Thema : Frauen in Kirche, Politik und Gesellschaft 
 

Zu Gast sind Pastorin Swantje Luthe, Bürgermeisterin Anne 
Riecke und die Landtagsabgeordnete Sybilla Nietsch.  
Gibt es Unterschiede, wenn bestimmte Positionen von Frauen 
besetzt werden? Ist der Weg für Frauen heute immer noch schwerer 
als für Frauen? Was zeichnet das Engagement von Frauen in 
besonderer Weise aus?  
 
Das Gespräch wird moderiert von Pastor Thomas Rust.  
 
Aus organisatorischen Gründen wird um eine vorherige 
Anmeldung bei Pastor Thomas Rust gebeten ( rust@kirche-
dithmarschen.de Tel 0151-67853816 ) 

 
 
 
 

Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
Hennstedt

Gottesdienste und Termine

Freitag 27. Januar 2023
16:00 Trostcafé
Sonntag 29. Januar 2023 - letzter So. nach Epiphanias
15:30 KinderKirche, Pastorin Swantje Luthe
18:30 Gottesdienst, Pastorin Swantje Luthe
Donnerstag 2. Februar 2023
18:00 Friedensgebet, Pastorin Swantje Luthe
Sonntag 5. Februar 2023 - Septuagesimä
11:00 Gottesdienst mit Abendmahl, Pastorin Swantje 

Luthe
Donnerstag 9. Februar 2023
18:00 Friedensgebet, Pastorin Swantje Luthe
Sonntag 12. Februar 2023 - Sexagesimä
15:30 KinderKirche, Pastorin Swantje Luthe
18:30 Gottesdienst, Pastorin Swantje Luthe

Frauen in Kirche, Politik und Gesellschaft

In der Reihe „Hennstedter Gespräche“ lädt die Kirchengemein-
de Hennstedt am Mittwoch, 1. Februar 2023, um 19.30 Uhr 
ins „Inne Merrn“, Kirchenstr. 7 in Hennstedt, ein.
Thema: Frauen in Kirche, Politik und Gesellschaft.
Zu Gast sind Pastorin Swantje Luthe, Bürgermeisterin Anne 
Riecke und die Landtagsabgeordnete Sybilla Nitsch.
Gibt es Unterschiede, wenn bestimmte Positionen von Frauen 
besetzt werden?
Ist der Weg für Frauen heute immer noch schwerer als für Män-
ner?
Was zeichnet das Engagement von Frauen in besonderer Wei-
se aus?
Das Gespräch wird moderiert von Pastor Thomas Rust.
Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung bei Pastor 
Thomas Rust gebeten, Tel.: 0151 67853816.

Tag der offenen Tür bei den St. Secundus-
Pfadfinder:innen

Am Mittwoch, 1. Februar 2023 öffnen die Pfadfinder:innen 
unter Leitung von Deborah Keppel ihre Türen. Wir freuen 
uns auf jede:n, der oder die neugierig vorbeischaut, was die 
Pfadfinder:innen so machen.
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Durch sanfte Bewegungsabläufe werden Konzentration, Acht-
samkeit, Körperbewusstsein und Entspannung gefördert. Die 
Übungen verbinden Meditation, Körperkräftigung und Elemente 
der Selbstverteidigung und dienen der Entfaltung der inneren 
Energie „Qi“. Körper, Geist und Seele werden gestärkt.
Mitzubringen: bequeme Kleidung und flaches Schuhwerk, Gym-
nastikschuhe oder Wollsocken

222/3274 Feldenkrais®-Schwerpunkt: 
„Bewegliche Schulter und freier Nacken“

Sonntag, 12. Februar 2023 / 10:00 - 13:00 Uhr / 39 €
Mit Angela Eckhoff / Seminarraum VHS Tellingstedt
Die Feldenkrais®-Methode nach ihrem Begründer Dr. Moshé 
Feldenkrais (1904 - 1984). Er studierte intensiv die Zusammen-
hänge zwischen Bewegung, Wahrnehmung, Denken, Fühlen 
und Handeln. Bewegungsabläufe werden auf leichte und spie-
lerische Weise mit verschiedenen, ungewohnten Variationen 
erforscht. Das gibt dem Nervensystem Gelegenheit, auf feine 
Unterschiede zu reagieren und im achtsamen Erspüren neue 
Möglichkeiten zu entdecken, um sich wieder mit mehr Leich-
tigkeit bewegen zu können. Verspannungen können sich lösen 
und emotionaler wie physischer Stress leichter bewältigt wer-
den.
Bitte mitbringen: Neugier, warme und bequeme Kleidung, dicke 
Socken, eine Matte und eine Decke.

222/3263 Zumba Fitness

Montag, 13. Februar 2023 / 19:00 - 20:00 Uhr / 10 Termine
Staffelgebühr: ab 10TN 56 € / 9 TN 61 € / 8 TN 69€ / 7 TN 79 €
Mit Gyna Paola Florenz Hurado / Multifunktionshalle Schule  
Tellingstedt
Jeder kann Zumba! Egal welches Alter oder Gewicht, welches 
Fitnessniveau, welcher Fitness-Hintergrund - jeder kann mitma-
chen. Einfache Schritte, die Gemeinschaft mit anderen und vie-
le Wiederholungen lassen es jeden leicht erlernen. Mitzubrin-
gen: Leichte Sportkleidung, feste Schuhe, Handtuch, Getränk.

222/3802 Singen mit Leib und Seele - 
„Frühlingserwachen“

Donnerstag, 16. Februar - 27. April 2023 / 19:45 - 21:00 Uhr /  
8 Termine / (nicht während der Osterferien)
Staffelgebühr: ab 8 TN 85 €, ab 10 TN 70 €, ab 15 TN 55 €,  
ab 20 TN 45 €
Mit Carola Schlageter, Musiktherapeutin, Entspannungstraine-
rin /
Seminarraum VHS Tellingstedt
Der Frühling ist nicht mehr weit und wir wollen ihn mit vielen be-
kannten und auch neuen Frühlingsliedern begrüßen. Dies sind 
schöne Volkslieder aus unserem reichlichen Liederschatz, aber 
auch Lieder aus anderen Kulturen.
Natürlich dürfen die „Hits“ aus den vergangenen Kursen nicht 
fehlen. Beenden Sie Ihren Tag mit Gesang und Sie werden an-
genehm überrascht sein, wie entspannt Sie sich danach fühlen.

222/3805 Entspannt durch die dunkle Jahreszeit - 
„Inne halten - abschalten - entspannen“

Montag, 06. Februar - 13. März 2023 / 17:30 - 18:30 Uhr /  
6 Termine / max. 8 TN
Staffelgebühr: ab 8 TN 40 €, ab 6 TN 60 €, ab 4 TN 80 €
Mit Carola Schlageter, Musiktherapeutin, Entspannungstraine-
rin /
ACHTUNG - Lüdersbüttel, Lüdersbütteler Str. 8

Grundbildung

222/0150 VHS - Mitgliederversammlung 
der VHS Tellingstedt-Hennstedt e.V.

Donnerstag, 16. Februar 2023 / 19:30 Uhr / „Schützenhof“ 
Schalkholz
u. a. Jahresbericht der Vorsitzenden / Geschäftsbericht des Ge-
schäftsführers.
Mitglieder und alle an der Arbeit der VHS Interessierte sind 
herzlich eingeladen.

Erleben Sie die prunkvoll gestaltete Stadt zu den Blumentagen.
Wir bieten im Programm alle Sehenswürdigkeiten der Insel an.
Preis im Doppelzimmer 
mit Halbpension:

1.699,00 €

Preis im Einzelzimmer: 1.999,00 €

Es sind noch 2 Plätze frei.
Reiseveranstalter: Alltours

VHS Tellingstedt-Hennstedt e. V.

Kurse und Veranstaltungen im Februar 2023

Geschäftsstelle: Albersdorfer Str. 14, 25782 Tellingstedt
Tel. 04838 70010
www.vhs-tellingstedt.de
E-Mail: info@vhs-tellingstedt.de

Frühjahrsprogramm 2023 - Download auf www.vhs-tellings-
tedt.de oder in den Geschäftsstellen Tellingstedt und Hennstedt
222/0120 Das Schöffenamt - Bürger*innen Beteiligung 

in der Rechtsprechung - Infoveranstaltung
Samstag, 04. Februar 2023 / 14.00 Uhr / Amt Eider, Kirchspiel-
schreiber-Schmidt-Str. 1, Hennstedt
Diese Veranstaltung richtet sich an alle Bürger*innen, die am 
Ehrenamt „Schöffe“ interessiert sind und sich eventuell bei den 
kommenden Schöffenwahlen 2023 zur Wahl stellen möchten. 
Wie läuft eine Gerichtsverhandlung ab und welche Aufgaben, 
Rechte und Pflichten habe ich als Schöffin oder Schöffe dabei? 
Zusätzlich beantworten wir Ihre Fragen, z. B.: Wer kann Schöf-
fin oder Schöffe werden und was heißt das eigentlich, wenn im 
Artikel 20 unseres Grundgesetzes steht: „Alle Staatsgewalt geht 
vom Volke aus“?
Referent: Petra Pinnow - Vorsitzende des DVS Schöffenverban-
des Nord - Schöffin am Landgericht in Kiel und Michael Theiß, 
Beisitzer für S-H im Vorstand, Schöffe am Landgericht in Kiel.
Wir bitten um Voranmeldung bei der VHS. Die Veranstaltung ist 
kostenfrei.

Gesellschaft und Leben

222/1151 Vorbereitungslehrgang 
Fischereischeinprüfung (Tellingstedt)

Samstag, 04. März 2023 / 14:00 - 17:00 Uhr / 4 Wochenenden 
Sa./So. 09:00 - 12:00 Uhr /Prüfung nach Abschluss des Lehr-
gangs am 26. März 2023 ab 14.00 Uhr / Erwachsene 80 €, Ju-
gendliche 70 €
Mit Wolfgang Köhne, ASV Hennstedt / Schule Tellingstedt
In Zusammenarbeit mit dem Kreissportfischerverband wer-
den die Teilnehmer auf die Fischereischeinprüfung vorbereitet. 
Kursthemen: allgemeine und spezielle Fischkunde, Hege- und 
Gewässerschutz, Gerätekunde, Tier-, Natur- und Umweltschutz 
sowie Gesetzeskunde.

Kultur und Gestalten

222/2702 Aquarellmalen für Anfänger 
und Fortgeschrittene

Mittwoch, 1. März - 3. Mai 2023 / 19:00 - 21:15 Uhr / 8 Termine
Staffelgebühr: ab 10 TN 44 €, 9 TN 49 €, 8 TN 55 €, 7 TN 63 €, 
6 TN 74 €, 5 TN 89 €
Mit Bettina Ehlert, Kunstpädagogin / Jugendraum Schule Linden
Vermittelt werden Farblehre, räumliche Darstellung auf dem 
Papier, Kompositions-Lehre, Wirkung von Licht und Schatten. 
Mitzubringen sind: Aquarellpapier DIN A3 Stärke 200 Gramm, 
4 einfache Schulpinsel, 1 Synthetik-Pinsel Nr. 12, Grundfarben 
Gelb, Cyanblau, Magentarot sowie Schwarz.

Gesundheit und Fitness

222/3115 Tai Chi
Dienstag, 28. Feb 2023 / 18:30 - 20:00 Uhr / 10 Termine
Staffelgebühr: 10 TN 59 € / 9 TN 65 € / 8 TN 74 € / 7 TN 84 € / 
6TN 98 €
Mit Barbara Wycisk / Seminarraum VHS Tellingstedt
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Fremdenverkehrsvereins Delve-Schwienhusen

Einladung zur ordentlichen  
Jahreshauptversammlung
am Mittwoch, dem 15. Februar 2023 um 19:00 Uhr
in Struves Gasthof, Mittelstraße 2 in 25788 Delve.

Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Genehmigung des Protokolls 2022
3. Bericht des Vorsitzenden 2022
4. Kassenbericht 2022
5. Bericht der Kassenprüfer - Entlastung des Vorstandes
6. Verschiedenes
7. Ausblick auf 2023

Anträge und Vorschläge sind bis zum 08.02.2023 schriftlich 
oder per E-Mail beim 1. Vorsitzenden einzureichen.
Stefan Nordhorn, Eiderstr. 20, 25788 Delve
E-Mail:fvvdelve@gmail.com
Alle Mitglieder, Interessenten und Freunde des Vereins sind 
herzlich eingeladen.

Der Vorstand

Bürgersprechstunde  
der Gemeinde Delve
am 02. Februar 2023
von 18:15 Uhr bis 19:00 Uhr

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Delve,

jeden ersten Donnerstag im Monat findet zwischen 18:15 Uhr 
und 19:00 Uhr unsere Bürgersprechstunde im Markttreff Delve-
Hollingstedt-Wallen statt.

Matthias Retzlaff
Bürgermeister

Angelsportverein  
Delve-Schwienhusen e. V.  
25788 Delve
1. Vors. Jens-Uwe Herzog, Brokkuhl 13, 
25788 Delve, Tel. 04803 460

Delve den Freitag, 30. Dezember 2022

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Liebe Vereinsmitglieder hiermit lade ich Euch zu unserer Jah-
reshauptversammlung am 17.02.2023 um 19:30 Uhr in Struve 
‚s Gasthof in Delve herzlich ein.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Begrüßung und Eröffnung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3a. Vorlesen des Protokolls der Niederschrift 

vom JHV 18.03.2022
3b. Rückblick auf 2022
4. Neuaufnahmen
5. Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder:

10 Jahre
6. Tätigkeitsbericht:

1. Vorsitzender
2. Vorsitzende
3. Sportwart
4. Jugendwart
5. Gewässerwart / Arbeitswart

7. Kassenbericht
8. Kassenprüfungsbericht der Kassenprüfer
9. Entlastungsbeschluss:

A. Kassenwart
B. Vorstand

Pause ca.10 Minuten
10. Wahlen:

1. Vors., 2. Vors., Gewässerwart, Sportwart, 
Ehrenrat, Kassenprüfer

11. Fangmeldungen
12. Stand Arbeitseinsätze (Erhaltungsarbeiten)
13. Termine
14. Haushaltsvoranschlag
15. Anträge: sind bis zum 10.02.2023 beim 

1. Vors. Schriftlich einzureichen
16. Sonstiges

Hinweis:
neue Erlaubnisscheine werden nur dann ausgegeben, wenn der 
Vorjahresschein ausgefüllt mit Fangdaten und Unterschrieben 
zurückgegeben wird. Dieses ist auch für die Wallenau stand.

Es würde mich freuen, auf der Versammlung viele Mitglieder/
innen Begrüßen zu können.

Fisch des Jahres 2023
Flussbarsch

„Petri-Heil“

Jens-Uwe Herzog
1. Vorsitzender
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TSV Delve von 1911 e. V.

Einladung Kinderfasching

Reitergemeinschaft Delve

Der Ringreiterverein will feiern

Einladung zur Jahreshauptversammlung

am Montag, den 23.01.2023 um 19:00 Uhr
in Hansen‘s Gasthof Delve

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Genehmigung des Protokolls 2022
3. Jahresbericht Jahr 2022
4. Kassenbericht 2022
5. Wahlen:

a) Stellv. Vorsitzende/r für 2 Jahre
b) Schriftführer/in für 2 Jahre

6. Veranstaltungen für das Jubiläumsjahr 2023
7. Verschiedenes

Sarah Clausen
1. Vorsitzende
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Terminplanung Delve 2023
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Wählergemeinschaft Dörpling
- Der Vorstand -

Einladung zur ordentlichen  
Mitgliederversammlung der  
Wählergemeinschaft Dörpling (WGD)
am Mittwoch, 01. Februar 2023 um 19:30 Uhr
in die Gastwirtschaft „Dörplinger Krog“ in Dörpling

Wir laden alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger aus 
Dörpling, die Mitglied in der Wählergemeinschaft sind oder es 
werden wollen, recht herzlich ein. Die Wahl der Gemeindever-
tretung findet am 14. Mai 2023 statt und dafür sind bereits jetzt 
die Kandidatinnen und Kandidaten zu benennen. Als Mitglied 
der Wählergemeinschaft können Sie mit entscheiden, welche 
Bürgerinnen und Bürger als Kandidatinnen und Kandidaten der 
Wählergemeinschaft in die Gemeindevertretung einziehen sol-
len.

Die Voraussetzungen, um in der WGD wahlberechtigt zu sein:
Sie müssen
- Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundge-

setzes
- oder Staatsangehöriger eines der übrigen Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union sein.

am Tag der Kandidatenaufstellung am 01.02.2023
- das 16. Lebensjahr vollendet haben
- und seit mindestens 6 Wochen in Dörpling wohnen (erster 

Wohnsitz).

Gewählt werden kann, wer wahlberechtigt ist, am Tag der Kom-
munalwahl das 18. Lebensjahr vollendet hat und seit mindes-
tens drei Monaten in Schleswig-Holstein wohnt.

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Eröffnung der Versammlung durch den Vor-
sitzenden der WGD

2. Eintragung in die Wählerliste und Feststellung der wahlbe-
rechtigten Mitglieder

3. Bericht des Bürgermeisters über die laufende Wahlperiode 
(2018 - 2023)

4. Neuwahl des Vorstandes
5. Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinde-

wahl am 14. Mai 2023
6. Sonstiges

Volker Lorenzen
Vorsitzender

Wissenswertes
Am Tag der Kommunalwahl am 14.05.2023 wird über die Zu-
sammensetzung der Gemeinde- und der Kreisvertretungen ent-
schieden.
Aber Achtung: Aus gutem Grund stellt sich in Dörpling seit 
Jahrzehnten nur eine „Partei“ zur Wahl, die WGD.
Und das hat sich bewährt. Es bedeutet aber auch, dass über 
die Zusammensetzung der neuen Gemeindevertretung bereits 
in der Mitgliederversammlung, bei uns also am 01.02.2023, ent-
schieden wird. Wer möchte, dass seine Stimme mit entscheidet, 
sollte auf jeden Fall am 01.02.2023 zur Sitzung der Wählerge-
meinschaft kommen und sich in die Wählerliste eintragen las-
sen.
Übrigens: auch wenn Sie einer anderen, „echten“ Partei ange-
hören, können Sie sich selbstverständlich in die Liste der Wäh-
lergemeinschaft Dörpling eintragen lassen. Sofern diese Partei 
nicht mit einer eigenen Liste in der Gemeinde antritt und Sie 
sich nicht in deren Wählerliste eintragen, gibt es kein Problem. 
Nach derzeitigem Stand ist die WGD die einzige Partei, die sich 
zur Wahl stellt.

Liebe 50+ unterwegs Unterhaltung- und  
Reisefreunde!

Es geht wieder los!
Im Feuerwehrgemeinschaftsraum (neben der Schule) treffen wir 
uns am 10. Februar 2023 um 14.00 Uhr zum gemütlichen Bil-
dernachmittag (Dias). Dazu lade ich Euch herzlich ein. Willkom-
men sind auch Gäste aus den Nachbargemeinden.
Kaffee und Kekse werden den Nachmittag mitgestalten. Bitte 
anmelden bei: Elke Kock Tel. 04803 / 523
Elisabeth Müller Tel. 04803 / 782
Vorschau!
Die erste Fahrt beginnen wir nach dem Motto:
„Hinein in den Frühling“.
Am 22. März 2023 werden wir in einer Großgärtnerei (Paulwitz) 
in Neumünster bummeln und danach werden wir im Nortex - 
Modehaus begrüßt.
Näheres kommt später!
Die Holland - Fahrt startet am 20.04. - 23.04.2023.
Wir wohnen in Den Haag im Hotel Flechter
(mit Halbpension, Wellness, Sauna).
Leistungen: Eintritt Keukenhof, Blumencorso,
event. Manufaktur Delft
Rundfahrt: Land und Leute mit
Reisebegleitung
Kosten: im DZ ab 31 - 35 Personen 580.00 €
ab 36 - 40 Personen 550.00 €
EZ - Zuschlag 140.00 €
Wer Lust hat mitzufahren, bitte bis zum 20.02.2023 bei mir an-
melden. Im Mai eine Halbtagesfahrt nach Brunsbüttel mit 
Schleusenbesichtigung! (Neubau)
Weiterfahrt mit Reisebegleitung und dann Kaffeetafel. Im Sep-
tember ist eine 6 tägige Fahrt vorgesehen! Veranstalter Firma 
Grunert, Husum
Anmeldungen und Info bei Elke Kock Tel. 04803 / 523

Bis bald! Herzliche Grüße Eure Elke Kock.
Dat is sowiet, de Geselligkeit geiht.
Wi wüllt uns freun un sünd bereit.
Op Fohrt mit Elke, dat is good,
wi mookt mit un hebbt frischen Moot.

Wählergemeinschaft Gaushorn
Der Vorstand

Einladung zur ordentlichen  
Mitgliederversammlung der  
Wählergemeinschaft Gaushorn (WGG)
am Dienstag, den 07. Februar 2023, um 19:30 Uhr
im „Dree-Dörper-Huus“ in Welmbüttel, 
An der Bundesstraße Nr. 11
Wir laden alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger (alle 
Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes 
und alle Staatsangehörigen der übrigen Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union - Unionsbürgerinnen und Unionsbürger -, die 
am Wahltag das 16. Lebensjahr (07.02.2023) vollendet haben 
und seit mindestens sechs Wochen im Wahlgebiet eine Woh-
nung (alleinige oder Hauptwohnung) haben) aus Gaushorn, die 
Mitglied in der Wählergemeinschaft sind oder es werden wollen, 
recht herzlich ein. Die Wahl der Gemeindevertretung findet am 
14. Mai 2023 statt und dafür sind bereits jetzt die Kandidatinnen 
und Kandidaten zu benennen.
Als Mitglied der Wählergemeinschaft können Sie mitentscheiden, 
welche Bürgerinnen und Bürger als Kandidatinnen und Kandida-
ten der Wählergemeinschaft in die Gemeindevertretung einzie-
hen sollen.

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Eröffnung der Versammlung durch die Vor-
sitzende der Wählergemeinschaft

2. Feststellung der anwesenden Mitglieder
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Besuchen Sie das unterhaltsamste Notfalltraining das sie je erlebt haben. Frischen 
Sie Ihre Kenntnisse für den Notfall wieder auf und lachen Sie, wenn Dr. Lüder 
Warnken aus dem Nähkästchen plaudert und von seinem beruflichen Alltag als 

bare Sachen. Beispielweise wie der 
Kollege im Rettungswagen innerhalb von 20 Minuten den dritten Döner isst. Und 
danach das Tzatziki  
 

 mit dieser 3-L-Regel ist es die Mission des 
,  

. 

Wann: 17.02.2023 um 20 Uhr 

Wo: Bürger Frech in Hennstedt 

Eintritt: 10 Euro (inkl. Fingerfood) 

Karten erhalten sie ab dem 27.01.2023 im Bürger-Frech während den 
Öffnungszeiten oder immer donnerstags zwischen 18-19 Uhr in der Sprechstunde 
der Bürgermeisterin Anne Riecke. 

Es freuen sich auf einen lustigen und informativen Abend 

Ihre Anne Riecke und die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit e.V. 

 

 Dorfleben Hennstedt e. V.

3. Bericht der Bürgermeisterin über die laufende Wahlperiode 
2018 bis 2023

4. Neuwahl des Vorstandes
5. Wahl der Kandidatinnen/Kandidaten und Ersatzkandida-

tinnen/Ersatzkandidaten für die Gemeindewahl am 14. Mai 
2023

6. Sonstiges

Imke Schnepel
Vorsitzende

Einladung zur ordentlichen  
Mitgliederversammlung der  
Wählergemeinschaft Hemme (WGH)

am Donnerstag, 02. Februar 2023 um 19.30 Uhr  
in den Moorweg 2, bei Hans Peter Witt
Wir laden alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger aus 
Hemme, die Mitglied in der Wählergemeinschaft sind oder es 
werden wollen, recht herzlich ein. Die Wahl der Gemein- dever-
tretung findet am 14. Mai 2023 statt und dafür sind bereits jetzt 
die Kandidatinnen und Kandidaten zu benennen. Als Mitglied der 
Wählergemeinschaft können Sie mit entscheiden, welche Bürge-
rinnen und Bürger als Kandidatinnen und Kandidaten der Wähler-
gemeinschaft in die Gemeindevertretung einziehen sollen.
Die Voraussetzungen, um in der WGH wahlberechtigt zu sein: 
Sie müssen
• Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundge-

setzes
• oder Staatsangehöriger eines der übrigen Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union sein.
am Tag der Kandidatenaufstellung am 02.02.2023
• das 16. Lebensjahr vollendet haben
• und seit mindestens 6 Wochen in Hemme wohnen (erster 

Wohnsitz).
Gewählt werden kann, wer wahlberechtigt ist, am Tag der Kom-
munalwahl das 18. Lebens- jahr vollendet hat und seit mindes-
tens drei Monaten in Schleswig-Holstein wohnt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Eröffnung der Versammlung durch den 

Vorsitzenden der WGH.
2. Eintragung in die Wählerliste und Feststellung der wahlbe-

rechtigten Mitglieder.
3. Neuwahl des Vorstandes
4. Bericht des Bürgermeisters über die laufende Wahlperiode 

(2018 - 2023).
5. Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinde-

wahl am 14. Mai 2023.
6. Sonstiges.
Im Anschluß gibt es einen Imbiss.

Hans Peter Witt
Vorsitzender

Wissenswertes
Am Tag der Kommunalwahl am 14.05.2023 wird über die Zu-
sammensetzung der Gemeinde- und der Kreisver- tretungen ent-
schieden.
Aber Achtung: Seit Jahrzehnten gibt es in Hemme nur eine „Par-
tei“, die WGH. Es bedeutet aber auch, dass über die Zusammen-
setzung der neuen Gemeindevertretung bereits in der Mitglieder-
versammlung, bei uns also am 02.02.2023, entschieden wird. 
Wer möchte, dassseine Stimme mit entscheidet, sollte auf jeden 
Fall am 02.02.2023 zur Sitzung der Wählergemeinschaft kom- 
men und sich in die Wählerliste eintragen lassen.Übrigens: auch 
wenn Sie einer anderen, „echten“ Partei angehören, können Sie 
sich selbstverständlich in die Liste der Wählergemeinschaft Hem-
me eintragen lassen. Sofern diese Partei nicht mit einer eigenen 
Liste in der Gemeinde antritt und Sie sich nicht in deren Wähler-
liste eintragen, gibt es kein Problem. Nach derzeitigem Stand ist 
die WGH die einzige Partei, die sich zur Wahl stellt.
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Wählergemeinschaft Hollingstedt
Der Vorstand

Einladung zur ordentlichen  
Mitgliederversammlung der  
Wählergemeinschaft Hollingstedt (WGH)
am Donnerstag, den 16. Februar 2023, um 19.30 Uhr
in das Dorfgemeinschaftshaus „Am Möhlenweg“  
in Hollingstedt
Wir laden alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger (alle 
Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes 
und alle Staatsangehörigen der übrigen Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union - Unionsbürgerinnen und Unionsbürger -, die 
am Wahltag das 16. Lebensjahr (16.02.2023) vollendet haben 
und seit mindestens sechs Wochen im Wahlgebiet eine Woh-
nung (alleinige oder Hauptwohnung) haben) aus Hollingstedt, 
die Mitglied in der Wählergemeinschaft sind oder es werden 
wollen, recht herzlich ein.
Die Wahl der Gemeindevertretung findet am 14. Mai 2023 statt 
und dafür sind bereits jetzt die Kandidatinnen und Kandidaten 
zu benennen.
Als Mitglied der Wählergemeinschaft können Sie mitentschei-
den, welche Bürgerinnen und Bürger als Kandidatinnen und 
Kandidaten der Wählergemeinschaft in die Gemeindevertretung 
einziehen sollen.

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Eröffnung der Versammlung durch den 
Vorsitzenden der Wählergemeinschaft

2. Eintragung in die Wählerliste und Feststellung der wahlbe-
rechtigten Mitglieder

3. Bericht des Bürgermeisters über die laufende Wahlperiode 
(2018 - 2023)

4. Neuwahl des Vorstandes
5. Wahl der Kandidatinnen/Kandidaten und Ersatzkandida-

tinnen/Ersatzkandidaten für die Gemeindewahl am 14. Mai 
2023

6. Sonstiges

Rolf Carstens
Vorsitzender

Aufruf zur Kommunalwahl 2023

Eine neue Gemeindevertretung 
 wird gewählt!

Liebe Hollingstedterinnen und Hollingstedter,
am 14. Mai 2023 werden die neuen Kommunalparlamente ge-
wählt. Das bedeutet, dass auch in unserer Gemeinde eine neue 
Gemeindevertretung und ein neuer Bürgermeister zu wählen 
sind.
Die Gemeindevertretung in Hollingstedt besteht aus 9 Mit-
gliedern. Damit eine echte Wahl stattfinden kann und auch 
Kandidat*innen als Nachrücker zur Verfügung stehen, falls eine 
Gemeindevertreterin oder ein Gemeindevertreter einmal aus-
scheidet, sollten mindestens 11 Kandidaten zur Wahl stehen. 
Am Donnerstag, den 16. Februar 2023 wird die Versammlung 
der Hollingstedter Wählergemeinschaft stattfinden. Die Wähler-
gemeinschaft ist die einzige Partei, die sich bisher in Hollings-
tedt aufgestellt hat. Jede volljährige Bürgerin und jeder volljäh-
rige Bürger wird automatisch ohne weitere Verpflichtung oder 
Kosten Mitglied der Wählergemeinschaft, wenn sie zu dieser 
Versammlung erscheinen und können sich damit als Kandidatin 
oder Kandidat zur Wahl stellen. Auf dieser Versammlung wer-
den dann die Kandidat:innen für die Kommunalwahl gewählt. 

Landfrauen  
Hennstedt u.U. e. V.

Terminänderung:

18. März, 14.30 Uhr Hennstedt Inne Merrn

Tortenträume und mehr …
Zu Gast ist Konditormeisterin Biggi Hadenfeldt aus der gleichna-
migen Konditoreiin Hennstedt. Biggi möchte uns ihr Geschäfts-
modell und ihren Werdegang vorstellen und erläutern. Wir wer-
den vieles über Motto-, Hochzeits- und Überraschungstorten 
erfahren.
Anmeldung bis 08. März bei Karin Albrecht, 
Tel.: 04836 / 861552
09. August Probsteier Korntage
Anmeldung bis 24. Juli bei Karin Albrecht, 
Tel.: 04836 / 861552

SoVD Ortsverband Hennstedt

Frauennachmittag beim SoVD OV Hennstedt

!!!!!Achtung Terminänderung!!!!!
Der Termin für den Frauennachnittag vom SoVD OV 

Hennstedt
ist nun

Mittwoch, der 22.02.2023
los geht es um 14.30 Uhr

Inne Merrn.
Als Gast begrüßen wir bei Kaffee und Kuchen

Frau Stegemann vom Hospitz.
(Mitglieder zahlen 5,00€ und Gäste 7,50 €)

Anmeldungen nimmt Sieglinde Bock bis zum 15.02.2023
unter der Telefonnummer 04836-8954 entgegen.

SSV Hennstedt e. V.
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Monatliche Bürgersprechstunde  
der Gemeinde Kleve

mit dem Bürgermeister Thomas Schittkowski

Bürgermeister Thomas Schittkowski bietet für alle Bürgerinnen 
und Bürger der Gemeinde Kleve am 07.02.2023 eine Sprech-
stunde an.
Sie treffen Ihren Bürgermeister jeden 1. Dienstag im Monat in 
der Zeit von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr im Gemeinderaum.
Diese Einladung gilt natürlich auch an alle Jugendlichen der Ge-
meinde Kleve.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Bürgermeister
Thomas Schittkowski

Schöne Kinderweihnachtsfeier in Kleve
Am Sonntag, den 11.12.2022 fand in der Zeit von 15 bis 17 Uhr 
im Dithmarscher Hof Kleve die Kinderweihnachtsfeier der Ge-
meinde Kleve statt. In der Weihnachtsbäckerei konnten frisch 
gebackene Waffeln mit allerhand Leckereien genossen werden. 
Danach gab es beim Kinder-Bingo die Möglichkeit, kleine Sach-
preise zu gewinnen. Nachdem die Kinder ein Gedicht vorgetra-
gen haben, wurde Ihnen ein süß-gefüllter Nikolausstiefel über-
reicht. Zum Abschluss gab es für jedes Kind noch eine Portion 
Pommes.
Wir bedanken uns bei allen Kindern, Eltern und Großeltern, 
dass sie das spontane Angebot angenommen haben. Ein ganz 
besonderer Dank gilt Svenja, Julyne, Anke und Claudia für die 
Planung und Durchführung einer gelungenen Veranstaltung.

Im Namen der Gemeinde Kleve
Der Festausschuss

Da es nur eine Partei gibt, steht an diesem Abend schon fest, 
wer die nächsten 5 Jahre in unserer Gemeindevertretung sitzen 
wird.
Es werden sich voraussichtlich nicht alle Mitglieder der aktuel-
len Gemeindevertretung wieder zur Wahl stellen. Es wird also 
keine einfache Wiederwahl geben! Daher ist es wichtig, dass 
sich neue Kandidat*innen finden, die Bereit sind, sich in die Ge-
meindevertretung wählen zu lassen und auch bereit sind, ggf. 
die Rolle des Bürgermeisters zu übernehmen.
In der Gemeindevertretung werden viele Dinge beschlossen, 
die uns direkt vor Ort betreffen, daher ist es wichtig, dass sich 
Menschen aus unserer Gemeinde finden, die unsere demokrati-
sche Selbstbestimmung als Gemeinde aufrecht erhalten wollen. 
Bitte denkt über eine Kandidatur nach, sprecht Leute an, die ihr 
für geeignet haltet. Bei Fragen zu den Aufgaben steht euch die 
aktuelle Gemeindevertretung gerne jederzeit zur Verfügung.
Außerdem bieten wir jeden ersten Donnerstag im Monat ab 
19:30 Uhr eine Bürgersprechstunde an.

Eure Gemeindevertretung

Sprechtag der Gemeindevertretung 
Hollingstedt
Die Gemeindevertretung Hollingstedt bietet wieder 
jeden ersten Donnerstag im Monat eine Bürger-
sprechstunde an.
Der nächste Sprechtag findet am Donnerstag, 02. Februar 
2023 um 19.30 Uhr im Dorfhaus in 25788 Hollingstedt statt.
Auch Jugendliche sind zu dieser Sprechstunde herzlich einge-
laden.

Gemeinde Hollingstedt

Der Bürgermeister
gez. Lars Paulsen

Essengehen einmal anders!
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Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Bericht des Vorsitzenden
3. Kassenbericht und Wahl der Kassenprüfer/innen
4. Kassenprüfungsbericht und Entlastung des Vorstandes
5. Anträge (Eingang bis 6.2. beim Vorsitzenden)
6. Aufnahme neuer Mitglieder
7. Wahlen

a. Stimmenzähler
b. Kandidatinnen und Kandidaten Gemeindewahl 14.5.23
c. Vorsitzende/r
d. stellv. Vorsitzende/r
e. 2. stellv. Vorsitzende/r
f. Schriftführer/-in
g. Kassenwart/-in

8. Mitgliedsbeiträge
9. Verschiedenes und Ausblick

Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung von Mitgliedern und In-
teressierten. Alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger der 
Gemeinde Krempel sind als Mitglied in der Wählergemeinschaft 
Krempel herzlich willkommen. Nutzt eure Chance und gestaltet 
mit!

Freundliche Grüße

Jan Rudolph
Vorsitzender

Spende an das Westküstenklinikum Heide

Nach dem Weihnachtsmarkt in Krempel hatte der Weihnachts-
mann noch einige der gespendeten Bärchen über.
Diese haben Gudrun Kuhn und Irmgard Fleig am 16.12. zur Kin-
derklinik des Westküstenklinikums Heide gebracht.
Dort wurden sie dem Chefarzt Dr. Thorsten Wygold und der 
MFA Elina Fuchs übergeben.
An Weihnachten sollten sie für leuchtende Kinderaugen sorgen.

DANKE für die Unterstützung  
des Kinnergoorn „De lütten Landlüüd“ 
 im Jahr 2022

Wir möchten Einiges bewegen. Doch leider stehen unserem 
Verein hierfür nicht ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung, 
so dass wir uns stets um Spendengelder bemühen.
Um einen Sand- und Matschtisch mit Gesamtkosten in Höhe 
von rund 2.500 € anschaffen zu können, haben wir uns im Juni 
2022 bei der Aktion „20 für 20“ von der Sparkasse Mittelholstein 
bewerben. Dank eurer tatkräftigen Unterstützung beim Voting 
sind wir unter den ersten 20 Plätzen gelandet und haben für 
dieses Projekt eine Spende in Höhe von 1.000 € gewonnen. Um 
die Anschaffung realisieren zu können, wurden weitere Spen-
denanträge gestellt. Wir freuen uns sehr, dass uns auch die 
Dithmarscher Volks- und Raiffeisenbank mit einer großzügigen 
Spende in Höhe von 1.000 € unterstützt hat. Der Matschtisch ist 
bereits angeschafft und wird im Frühjahr aufgestellt.
Des Weiteren hat der Verein eine ebenfalls sehr großzügige 
Spende der Jagdgenossenschaft Kleve in Höhe von 1.000 € er-
halten sowie Privatspenden in Gesamthöhe von rund 460 € und 
zwei tolle Sachspenden - ein Holzpferd und eine Nestschaukel.
Der Erlös in Höhe von rund 160 € aus den Standgebühren, dem 
Verkauf von Getränken und gespendeten Kuchen/Torten bei 
unserer Babybörse im September 2022 ist in voller Höhe der 
Kita zu Gute gekommen. Die Kirchengemeinde Hennstedt hat 
im November 2022 eine Kollekte in Höhe von rund 95 € für uns 
gesammelt.
Ebenfalls dank vieler Stimmen von euch, sind wir in der Zeit 
vom 05.09.-03.12.2022 Spendenpartner in der Netto-Filiale 
Hennstedt geworden. In dieser Zeit konnte an der Kasse auf 
den nächsten 10-cent Betrag aufgerundet oder der Pfandbon 
zu Gunsten unserer Kita gespendet werden. In dem Aktionszeit-
raum ist eine Gesamtspende in Höhe von 200 € zusammenge-
kommen. Hiervon wurden 133,40 € von Kundinnen und Kunden 
und 66,60 € von Netto gespendet.
WIR DANKEN ALLEN, die unseren Verein, unseren Kinner-
goorn und unsere lütten Landlüüd im vergangenen Jahr unter-
stützt haben. Ohne euch wäre vieles nicht möglich gewesen - 
Ihr seid klasse!
Wir planen auch in diesem Jahr die Teilnahme an verschiede-
nen Aktionen und hoffen wieder auf eure Unterstützung!
Herzliche Grüße im Namen des gesamten Vorstands

Claudia Bies
1. Vorsitzende
Kinnergoorn „De lütten Landlüüd“ e.V.

Wählergemeinschaft Krempel (WGK)
Der Vorsitzende

Einladung zur Mitgliederversammlung  
mit Kandidatenwahl
am Dienstag, 07. Februar 2023, um 19:00 Uhr
im Haus des Gastes, Tannenweg 2, 25774 Krempel
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Neujahrs-Bowlen

 Foto: Michael Frömmert
Bowlen mit Verlängerung

Am 06.01.2023 fand erstmalig das Neujahrs-Bowlen des TSV 
Glückauf Linden e.V. statt. Unter dem Motto „Gemeinschaftlich 
mit Sport und Spaß ins neue Jahr“ zeigten
auf 4 Bahnen 22 Spielerinnen und Spieler ihr Können. Es war 
ein Abend wie er sein sollte.
Bei bester Stimmung wurde schnell beschlossen, dass nach 2 
Stunden, ursprünglich geplanter Spielzeit, nicht Schluss sein 
durfte. Eine weitere Stunde mit viel Freude, „Rumgetüne“ und 
auch Ehrgeiz musste her.
Am häufigsten klingelte es zu einem Strike auf Bahn 3. Hier 
zeigte uns Hermann Harbeck, an diesem Abend auch „Hermi“ 
genannt, wie es geht. Mats Neumann und Gino Boeke blieben 
nur ganz knapp hinter HERMI.
Bei den Frauen belegten Svenja Grzybowski und Birte Werner-
Martin punktgleich den ersten Platz.
Das war ein Spaß! Auf ein Neues in 2024!

stv. Birte Werner-Martin

Monatliche Bürgersprechstunde  
der Gemeinde Lehe mit dem Bürgermeister 
Rolf Thiede
am 01. Februar 2023 von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr  
im Feuerwehrgerätehaus
Bürgermeister Rolf Thiede bietet für alle Bürgerinnen und Bür-
ger der Gemeinde Lehe eine Sprechstunde an.
Sie treffen Ihren Bürgermeister jeden 1. Mittwoch im Monat in 
der Zeit von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus. 
Hier können Sie Ihre Fragen stellen, Ihre Probleme schildern 
und Anregungen geben.
Diese Einladung gilt natürlich auch an alle Jugendlichen der Ge-
meinde Lehe.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Bürgermeister
Rolf Thiede

ULB Unabhängige Lindener Bürger

Einladung zur ordentlichen  
Mitgliederversammlung der Wählergruppe - 
unabhängige Lindener Bürger -
am Montag, den 13.02.2023 um 19.30 Uhr
in den Lindenhof in Linden.
Teilnehmen können alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bür-
ger der Gemeinde Linden, die Mitglieder der Wählergruppe – 
ULB – sind oder es an diesem Abend werden möchten.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Kassenbericht und Entlastung des Vorstandes
3. Neuwahl des Gesamtvorstandes der ULB (1. Vorsitzender, 

2. Vorsitzender, Schriftführer und Kassenwart)
4. Tätigkeitsbericht der amtierenden Gemeindevertreter
5. Wahl eines Wahlleiters und zweier Wahlhelfer
6. Feststellung wahlberechtigter Mitglieder
7. Aufstellung und Wahl der Kandidaten der - ULB - für die 

Kommunalwahl am 14.05.2023
8. Eingaben und Anfragen
Machen Sie von Ihrem Recht Gebrauch, aktiv Einfluss auf 
die Zusammensetzung der neuen Gemeindevertretung für 
die nächsten 5 Jahre zu nehmen!
Wir freuen uns auf rege Beteiligung der Einwohner unserer Ge-
meinde! Gemeindevertretung, bürgerliches Mitglied und Vor-
stand der ULB
Angelika Hermann, Herbert Häger, Bonke Häger, Marc Fried-
richs, Jan Matthiessen und Mats Neumann
Anja Schmidt-Jensen, Meike Börger

L I N D E N / H O L S T E I N 
            - G E M E I N D E   E U R O P A S  

        

      Linden Im November 2022         

L I N D E N / H O L S T E I N 
            - G E M E I N D E   E U R O P A S  

        

      Linden Im November 2022         
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Es gelten die aktuellen Coronabestimmungen.

2. Vors., Nadine Molch, Karkweg 1, 25746 Ostrohe, 
Tel.: 0152/56514083
3. Vors., Nina Bischoff, Löken 11, 25791 Linden, 
Tel.: 0173/1955806
Jugendwartin, Carmen Thiesen, Hauptstraße 34, 
25791 Linden, Tel.: 0172/5483931
Kassenwartin, Iris Kaack, Löken 23, 25791 Linden, 
Tel.: 0172/4098009
Schriftführerin, Sinja Feisel, Pahlkrug 23, 25791 Linden, 
Tel.: 01522/4478027

Silvesterlauf des SSV Lunden 
war ein voller Erfolg
Die Zahl der Anmeldungen (101) für den 6. Silvesterlauf des 
SSV Lunden übertraf alle Erwartungen. Weder die schlechte 
Wettervorhersage noch die zweijährige Pause durch Corona 
hielt die Sportlerinnen und Sportler aus Lunden und Umgebung 
davon ab, sich auf die ausgewiesene Lauf- und Walkingstrecke 
zu begeben. Gut gelaunte Teilnehmende passierten ebenso 
freundliche Streckenposten, die Stimmung war überall hervor-
ragend. Im Ziel konnten sich die Läuferinnen und Läufer sowie 
die Walkerinnen und Walker mit Obst, belegten Broten und ver-
schiedenen Getränken stärken. Schon kurze Zeit nach Ende 
des Wettkampfes fand die Siegerehrung in der hübsch gestal-
teten Turnhalle von Lunden statt. Zuerst wurde die jüngste Läu-
ferin Nila Podeswa geehrt. Mit ihren 4 Jahren nahm sie an der 
Laufstrecke über 3 km teil und erlief sich den Respekt aller Teil-
nehmenden und einen schönen Preis. Über weitere Sachpreise 
freuten sich folgende Siegerinnen und Sieger bei der getrennten 
Wertung für Frauen und Männer: 5 km Nordic Walking - Sigrid 
Boeck (42:24) und Manfred Ulber (39:53); 3 km Laufen - Dina 
Tesfit (16:50) und Daniel Sarr (15:33); 5 km Laufen - Celin-Maja 
Weidemann (27:09) und Jakob Adolphi (21:26); 10 km Laufen - 
Marieke Löbkens (39:39) und Dieter Schwarzkopf (33:36). Das 
Organisationsteam war begeistert von den vielen freiwilligen 
Helfenden, die mühelos den Auf- und Abbau, die Zeitnahme, 
die Streckenbetreuung und die Versorgung aller Anwesenden 
während der Veranstaltung begleiteten. Die Freiwilligen
Feuerwehren von Lunden und St. Annen, die Landfrauen von 
Lunden u.U. und das Haus des Gastes Krempel waren wie im-
mer mit im Helferteam. Ermutigt durch das schöne Sportereig-
nis am Silvestertag 2022 läuft die Planung für einen 7. Silvester-
lauf des SSV Lunden in diesem Jahr.

Inken Schmidt (für das Organisationsteam)

 Foto: Michael Frömmert

Ringreitergilde Linden
Vorsitzender: Henning Thiesen
Hauptstraße 34, 25791 Linden
info@ringreitergilde-linden.de
Tel.: 0172 1672263

Ringreitergilde Linden, Hauptstraße 34, 25791 Linden

 Linden, den 15. Januar 2023

Einladung zur  
Jahreshauptversammlung 2023
Dazu möchten wir alle aktiven Ringreiter, Ehrenmitglieder, 
Freunde unserer Gilde und interessierte Gäste recht herzlich 
einladen
am Freitag, den 17. Februar 2023 um 19:30 Uhr
in der Gaststätte Lindenhof in Linden.

Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Verlesung des Protokolls mit anschließender Aussprache
3. Jahresrückblick 2022
4. Kassenbericht der Kassenwartin
5. Kassenprüfungsbericht durch die Kassenprüferinnen und 

Entlastung des Vorstandes
6. Termine 2023
7. Wahlen (Kassenprüfer/in)
8. Kinderpokalringreiten 2023
9. Verschiedenes

Über Vorschläge zu dem Punkt 9 würden wir uns sehr freuen. 
Vorschläge bitte zum 1. Vorsitzenden.
Wir bitten um rege Teilnahme aller aktiven Ringreiter und 
freuen uns auf einen anregenden Abend.

Mit reiterlichem Gruß
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LandFrauen Lunden u.U. e. V.

Busreise nach Dresden und Prag

Der Landfraunverein Lunden bietet in diesen Jahr eine Busreise 
nach Dresden und Prag an.
Der Termin ist vom 08. Juni bis zum 13. Juni 2023.
Bei Interesse und nähere Informationen bitte melden bein Ma-
rie-Luise Witt Tel. 04882245.

Bosselverein Kirchspiel Lunden

Ergebnisse der Schlauchmeisterschaft  
des BV Ksp Lunden:

Damen:
1. Doris Schütt 6 Wurf 102,5 m
2. Sabine Lindemann 6 Wurf 85 m
3. Pia Spreu 5 Wurf 86 m
4. Sandra Lembke 5 Wurf 72 m
5. Nike Lindemann 3 Wurf 109 m
6. Lara-Lena Erich 2 Wurf 22,5 m
Herren:
1. Waldemar Lembke 6 Wurf 202,5 m
2. Wolfgang Spreu 4 Wurf 101 m
3. Christian Lembke 1 Wurf 51,5 m

Die weitesten würfe Nike Lindemann 39 m und Christian Lembke 
51,5 m
Schlauchmeisterin Doris Schütt, 
Schlauchmeister Waldemar Lembke

(Bericht und Foto Susanne Peters)

SoVD Ortsverband Lunden

Reise in die Eifel

Von Sonntag, dem 20.08.2023 bis Donnerstag 24.08.2023 fah-
ren wir in die Eifel.
Die Eifel ist das Grenzland im Dreiländereck zwischen Mosel, 
Rhein, Niederrheinischer Bucht und unseren Nachbarländern 
Belgien und Luxemburg. Eine wechselvolle Geschichte hat 
hier zahlreiche Spuren hinterlassen. Die Eifel bildet einen der 
eigentümlichsten und unbekanntesten Natur- und Kulturräume 
Europas. Hier gibt es vieles zu entdecken, Burgen und Schlös-
ser erinnern an vergangene Zeiten und historische Ortskerne 
locken mit ihrem Charme.

1. Tag: Anreise:
Fahrt in die Eifel nach Simmerrath-Einruhr. Direkt am Obersee 
erwartet uns das Hotel Seemöwe mit seinen Gästehäusern. Die 
Zimmer sind ausgestattet mit TV, Dusche/WC, größtenteils mit 
Balkon. Die Küche bietet internationale Gerichte und deftige Ei-
feler Spezialitäten. Lift vorhanden. Check- In und Abendessen.

2. Tag: Laacher See Abtei Maria Laach - Wallenborn
Fahrt an den Laacher See und Besuch der Abtei Maria Laach. 
Die Pfeilerbasilika mit zwei Querhäusern und sechs Türmen ist 
das Herzstück der Klosteranlage und gilt als eines der schöns-
ten und besterhaltenen romanischen Baudenkmäler unseres 
Landes. Im Anschluss Weiterfahrt in den idyllischen Ort Wal-
lenborn. Das Dorf hat den Ortsnamen vom Wallenden Born, 

Neu! Sportkurs beim SSV Lunden
Um im Alltag aktiv zu 
sein, wollen wir geistig 
und körperlich beweg-
lich bleiben.
Der Kurs ist für Frauen und Män-
ner, die ihren Körper und Geist 
sanft fordern wollen.
Wir wollen achtsam unseren Kör-
per kräftigen, dehnen und stre-
cken. Komm doch und probiere es 
aus! Du brauchst bequeme Klei-
dung und ein Handtuch.
Der Kurs findet wöchentlich immer 
am Donnerstag statt, erstmalig

am Donnerstag, 02. Februar 2023
um 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr
in der Sporthalle
Am Gehölz 12 in Lunden

Open- Konzert am Freitag den 30 Juni  
auf dem Sportplatz in Lunden.
Viele Lundener *innen können sich seit Sommer letzten Jahres 
(Abba Show) nichts schöneres vorstellen, als inmitten einer eu-
phorischen Menschenmasse auf dem Sportplatz in Lunden mit ei-
nem gekühlten Getränk Livemusik zu hören. Es wurde geschwitzt, 
es wurde mitgesungen und in die warme Sommerluft geschrien. 
In Lunden ist wieder ein OPEN-Air KONZERT und ihr könnt da-
bei sein!
Der Kulturausschuss der Gemeinde Lunden hat erkannt, wie 
groß die Freude war, so ein Event direkt vor der eigenen Haus-
tür besuchen zu können und hat beschlossen, auch im Sommer 
dieses Jahres erneut ein Konzert anzubieten.
Konzertbeginn: 19.30 Uhr
Einlass: 18 Uhr nur mit gültiger Eintrittskarte
Eintrittskarte: 39,90 Euro

-The Original from England – JUKEBOX HEROES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jeff Brown gründete die Band 2005. Die Idee der Gruppe war, eine Band 
von Original Glam Rock-Superstars mit langjährigen Mitgliedern 
bekannter Glam Rock-Bands zu präsentieren und eine Show von 
Seventies-Klassikern zu liefern, die Musikgeschichte geschrieben 
haben. 
Erleben Sie songs wie” Ballroom Blitz“ und „ Fox on the run“ von der 
Band SWEET, „Coz I Luv You“ und „My Oh My“ von SLADE, „Bye Bye 
Baby“ on BAY CITY ROLLERS, “Angel Face” und „Come on” von der 
GLITTERBAND, „Chicago Night Died” und “Billy Don't Be A Hero” von 
PAPERLACE, “Get it on” und Hot Love” von T-REX. 

Jeff Brown – Ex Sweet 
Phil Hendriks – Ex Bay City Rollers 

Ian Twynham –  Mud 

Pete Phipps – Glitterband 
Dave Major – T- Rex 

Passend benannt, sind die Original Jukebox Heroes eine Live-Action, ein 
spektakuläres Select-a-Disc-Erlebnis, das Sie zurück in die Zeiten von 
Glitter und Glamrock katapultieren wird!  
Die Show ist vollgepackt mit Glam Rock-Klassikern und einem 
spektakulären visuellen Genuss, der das Publikum begeistertert hat und 
alle Gäste standen vom ersten Moment, auf den Stühlen und haben 
mitgesungen. Damit waren die Original Jukebox Heroes mit der  
1. Tournee in Deutschland, im Januar 2020, sehr erfolgreich. Die Band 
kommt wieder zurück, mit neuer Hitliste und veränderter Besetzung. 
Alles 100% live, immer! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sportplatz Lunden 
25774 Lunden 

Freitag, den 30. Juni 2023  Beginn: 19:30 Uhr 
 

Vorverkauf: Alle bekannten Vorverkaufsstellen in Lunden und Umgebung 
HotlineEventim: 01806-570070 Hotline Reservix: 0761-88849999 
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Einweihung Kita Rasselband in Pahlen

Wir laden ein!
Tag der offenen Tür der neuen Ev. Kindertagesstätte Rassel-
bande, Mühlenberg 47, 25794 Pahlen, am Samstag, 28. Januar 
2023, in der Zeit von 13:00 - 15:00 Uhr.
Kommen Sie gerne vorbei, um sich die neuen Räumlichkei-
ten anzuschauen und bei einer Tasse Kaffee / Tee mit uns ins 
Gespräch zu kommen. Für das leibliche Wohl der Kinder wird 
selbstverständlich auch gesorgt sein. Zusätzlich gibt es Baste-
langebote und kleine Überraschungen. Wir freuen uns auf Sie!

Herzliche Grüße
Ev.-Luth. Kindertagesstättenwerk Dithmarschen
Ev. Kindertagesstätte Rasselbande
Kommunen Pahlen, Dörpling, Wallen, Tielenhemme
Kirchengemeinde Pahlen
Projektausschuss Pahlen
Grundschule Pahlen

Erreichbarkeit Kümmerer

Tel.: 01520 1710622
E-Mail: kuemmerer@gemeinde-pahlen.de
Web: Homepage der Gemeinde Pahlen „Kümmerer“
persönlich: dienstags, 10:00 bis 12:00 Uhr und

16:30 bis 18:30 Uhr
Mühlenkamp 17, Pahlen
(ehem. Gebäude der Raiffeisenbank)

Mit freundlichen Grüßen

Udo Lehmann
Kümmerer Pahlen, Dörpling, Tielenhemme, Wallen

dem einzigen kalten Geysir« auf dem europäischen Festland. 
Danach fahren wir zum Abendessen zurück ins Hotel.

3. Tag: Monschau Hellenthal
Nach dem Frühstück besichtigen wir in zwei Gruppen die his-
torische Senfmühle in Monschau. Die Senfmühle ist ein techn. 
Denkmal, 1882 erbaut und inzwischen in 6. Generation in Fami-
lienbesitz. Ursprünglich wurde die Mühle von einem Wasserrad 
angetrieben. Nach der Besichtigung gibt es eine Verkostung. 
22 verschiedene Senfsorten werden zurzeit hergestellt und 
können verkostet werden. Danach geht die Fahrt ins Herz der 
Eifel nach Hellenthal. Hier besuchen Sie eine der ältesten und 
größten Greifvogelstationen in Mitteleuropa. Vom faustgroßen 
Sperlingskauz bis zum riesigen Andenkondor mit drei Metern 
Flügelspannweite haben hier viele verschiedene Greifvogel-und 
Eulenarten ihr Zuhause. Abendessen im Hotel.

4. Tag: Aachen
Nach dem Frühstück geht es nach Aachen. Bei einer Stadtrund-
fahrt folgen wir in Begleitung eines Gästeführers den Spuren der 
historischen Stadtmauern. Der Weg führt unter anderem durch 
das Frankenberger Viertel mit seinen schönen alten Bürger-
häusern, durch das Kurviertel, vorbei an der technischen Hoch-
schule und weiter bis zum Aachener Klinikum. Im Anschluss an 
die Stadtrundfahrt lädt die historische Altstadt zum Bummeln 
ein. Hier haben Sie ausreichend Freizeit, um die engen Gassen 
und historischen Plätze, die durch die 2000 Jahre alte Aachener 
Geschichte führen, selbst zu entdecken. Lernen Sie Aachen mit 
allen Facetten kennen: als moderne Stadt mit schönen histori-
schen Bürgerhäusern, vielen alten und neuen Brunnen und un-
zähligen Geschichten rund um Dom und Rathaus. Abendessen 
im Hotel.

5. Tag: Rückreise:
Mit vielen neuen Eindrücken kehren wir nach Hause zurück.
Preis: ab 30 Pers.: 509,00 € pro Person, Einzelzimmer: 
45,00 €
Anmeldungen bis 26.5.2023 bei Irmgard Fleig unter  
04882-5225

Einladung zur  
Jagdgenossenschaftsversammlung  
Norderheistedt
Hiermit lade ich die Jagdgenossen des Jagdbezirkes Norderhe-
istedt zur Jagdgenossenschaftsversammlung
am Dienstag den 14. Februar 2023 um 19.30 Uhr
bei Maren Hargens Heidloh 1a in Norderheistedt recht herzlich 
ein.

Tagesordung:

1. Begrüßung mit Feststellung der fristgerechten und sat-
zungsgemäßen Einladung, sowie Feststellung der Be-
schlussfähigkeit durch den Jagdvorsteher.

2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Bericht des Kassenverwalters, Entlastung des Kassenver-

walters und des Vorstandes
4. Neuwahlen des Jagdvorstandes
5. Verschiedenes
Sollte die Versammlung nicht beschlussfähig sein, weil weniger 
als 1/10 der stimmberechtigten Jagdgenossen vertreten sind, 
lade ich hiermit zu einer zweiten Versammlung am selben Tag, 
am selben Ort, bei gleicher Tagesordnung zu 19:45 Uhr ein. Die-
se Versammlung ist dann ohne Rücksicht auf die Zahl der an-
wesenden Jagdgenossen voll beschlussfähig. Auf die Möglich-
keit der Vertretung durch Vollmachten gemäß § 7 Abs. 4 Satz 1 
der Satzung weise ich gesondert hin.

Hans Hermann Karstens
Jagdvorsteher
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Wahlhelfer/Innen gesucht!
Die Gemeinde Rehm-Flehde-Bargen sucht auf diesem 
Wege interessierte Wahlhelferinnen und Wahlhelfer aus un-
serer Gemeinde für die Kommunalwahl am 14. Mai 2023 im 
„Drei-Dörfer-Haus“ in Rehm-Flehde-Bargen.
Besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Sie werden 
im Wahllokal von erfahrenen Mitgliedern des Wahlvorstan-
des eingewiesen.

Welche Aufgaben kommen auf Sie zu?
• Prüfung der Wahlberechtigung
• Vermerk der Stimmabgabe im Wählerverzeichnis
• Ausgabe der Stimmzettel
• Beaufsichtigung der Wahlkabinen und -urnen
• Auszählung der Stimmzettel ab 18 Uhr.

Die Mitglieder des Wahlvorstandes sind am Wahltag in zwei 
Schichten eingeteilt. Zur Stimmenauszählung ab 18 Uhr ist 
der gesamte Wahlvorstand anwesend. Es wird ein Erfri-
schungsgeld in Höhe von 35,00 Euro gezahlt.
Für die Verpflegung am Wahltag ist gesorgt.

Wer kann Wahlhelfer werden?
• Wahlberechtigte, die am Wahltag das 16. Lebensjahr 

vollendet und seit mindestens 6 Wochen seinen/ihren 
Wohnsitz im Wahlgebiet haben.

Sie haben Lust, uns künftig zur Seite zu stehen, dann mel-
den Sie sich bei der Bürgermeisterin, Daniela Donarski, Tel: 
04882-5623

Wir freuen uns auf Sie/Euch.

Einladung zur Gründungsveranstaltung
einer neuen gemeinsamen Wählergemeinschaft
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde 
Rehm-Flehde-Bargen, wir beabsichtigen eine neue gemein-
same Wählergemeinschaft zu gründen.
Zur Gründungsveranstaltung am
Donnerstag, 09.02.2023 um 19:30 Uhr im
„Drei-Dörfer-Haus“ in Rehm-Flehde-Bargen
laden wir alle Interessierten sehr herzlich ein.

Vorschlag zur Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Benennung eines/einer Versammlungsleiters/in und 

eines/einer Protokollführers/in
3. Feststellung der Anzahl der Teilnehmer/Innen
4. Genehmigung der Tagesordnung
5. Aussprache über die Gründung einer neuen Wählerge-

meinschaft und Beschluss
6. Namensgebung der neuen Wählergemeinschaft
7. Vorstellung und Beschluss des Grundsatzprogrammes
8. Vorstellung, Diskussion und Beschluss über eine Satzung
9. Beitrittsbekundungen der Anwesenden
10. Wahl eines Vorstandes
10.1. Wahl der Vorsitzenden/des Vorsitzenden
10.2. Wahl einer stellv. Vorsitzenden/eines stellv. Vorsitzenden
10.3. Wahl einer Schriftführerin/eines Schriftführers
10.4. Wahl von Beisitzerinnen/Beisitzern
10.5. Wahl einer Kassenwartin/eines Kassenwartes
11. Wahl eines Kassenprüfers
12. Wahl von zwei Vertrauenspersonen für die 

einzureichenden Wahlvorschläge
13. Vorschläge und Benennung der 5 Direktkandidaten zur 

Kommunalwahl 2023
14. Wahl der 5 Direktkandidaten zur Kommunalwahl 2023
15. Vorschläge und Benennung der Listenkandidaten zur Kom-

munalwahl 2023
16. Wahl der Listenkandidaten zur Kommunalwahl 2023
17. Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen

Daniela Donarski Jörg Sötje
Bürgermeisterin 1. stellv. Bürgermeister

Buschannahme zum Osterfeuer in der Gemeinde 
Rehm-Flehde-Bargen 

 

 

Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde 

Rehm-Flehde-Bargen können zum Osterfeuer Buschwerk in 

Kleinmengen am Sportplatz zu folgenden Terminen abladen: 

 

Samstag, 18.02.2023 in der Zeit von 8:30 Uhr bis 11:30 Uhr 

Samstag, 11.03.2023 in der Zeit von 8:30 Uhr bis 11:30 Uhr 

 

Für die Annahme ist eine Anmeldung auf dem 
Bauhof bei unserem Gemeindearbeiter innerhalb 

der oben genannten Zeiten unbedingt 
erforderlich. 

 

Außerhalb der oben angegebenen Termine ist die Abladung 
von Buschwerk auf dem Sportplatz nicht mehr möglich! 

 

Daniela Donarski 
Bürgermeisterin 
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Falls die Versammlung nicht beschlussfähig ist, weil die erforder-
liche Mindestzahl von Jagdgenossen nicht vertreten ist, findet 
eine erneute Versammlung am gleichen Tage, im gleichen Lo-
kal mit derselben Tagesordnung um 19.45 Uhr statt. Diese Ver-
sammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Jagdgenossen, die 
dann vertreten sind, beschlussfähig.

Der Jagdvorsteher
Sönke Clauhsen

KSSV SCHALKHOLZ
Stellv. Vorsitzender: Bastian Köln (Tel. 0173/9174740)
Schriftführerin: Christina Will (Tel. 04838/7600)
Schalkholz, 11.01.2023

Einladung

zur Jahreshauptversammlung des KSSV am Freitag, 10. Fe-
bruar 2023, um 19.00 Uhr, im „Schützenhof“ in Schalkholz

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Eröffnung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Gedenken der Verstorbenen
4. Ehrungen
5. Berichte der Spartenleiter
6. Rückblick 2022
7. Vorschau und Termine 2023
8. Kassenbericht der Kassenwartin
9. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes
10. Grußworte der Gäste
11. Ernennung des Wahlvorstandes
12. Wahlen:
12.1. 1. Vorsitzende(r) (für 1 Jahr)
12.2. 2. Vorsitzende(r)
12.3. 2. Kassenwart(in)
12.4. 2. Schriftführer(in)
13. Sonstiges

Bei Verhinderung dringend abmelden! Außerdem bitte ich 
die Spartenleiter darauf hinzuwirken, dass ihre Sparten 
möglichst vollzählig an der Sitzung teilnehmen.
Bei Wahlen und Abstimmungen sind alle Vereinsmitglieder ab 
16 Jahren stimmberechtigt.
Sollte die Beschlussfähigkeit nicht festgestellt werden können, 
wird eine erneute Sitzung zur Jahreshauptversammlung des 
KSSV für den 10. Februar 2023, um 19.30 Uhr, anberaumt.

Mit sportlichem Gruß

Bastian Köln
stellv. Vorsitzender

Allgemeine Wählergemeinschaft St. Annen 
(AWS)
An alle zur Kommunalwahl wahlberechtigten Einwohner (ab 16 
Jahre) der Gemeinde Sankt Annen

Einladung
Zur Mitgliederversammlung
am 2.2.2023 im Landhaus Sankt Annen um 19.00 Uhr

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der Mitglieder
2. Vorstandswahlen
3. Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommu-

nalwahl am 14.5.2023
4. Sonstiges
Wir hoffen auf rege Beteiligung

Der Vorstand
Johannes Tolk (Vorsitzender)
Thomas Hadenfeldt (2. Vorsitzender)
Zita Mahmens (Schriftführerin)

Sprechtag der Bürgermeisterin  
der Gemeinde Rehm-Flehde-Bargen
am Donnerstag, den 02. Februar 2023
von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr
im Sitzungsraum der Alten Schule im Dörfergemeinschaftshaus.
Jeden ersten Donnerstag im Monat findet der Sprechtag der 
Bürgermeisterin statt. Hierzu sind alle Bürgerinnen und Bürger 
der Gemeinde Rehm-Flehde-Bargen herzlich eingeladen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Bürgermeisterin
Daniela Donarski

Wählergemeinschaft Schalkholz
Der Vorstand

Einladung zur ordentlichen  
Mitgliederversammlung der  
Wählergemeinschaft Schalkholz (WGS)
Termin: Mittwoch, den 08. Februar 2023, um 19.30 Uhr
Ort: in der Gaststätte „Schützenhof“ in Schalkholz
Wir laden alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger (alle 
Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetz-
tes und alle Staatsangehörigen der übrigen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union (Unionsbürgerinnen und Unionsbürger), die 
am 08.02.2023 das 16. Lebensjahr vollendet haben und seit min-
destens sechs Wochen im Wahlgebiet eine Wohnung haben) aus 
Schalkholz, die Mitglied in der Wählergemein-schaft sind oder es 
werden wollen, recht herzlich ein.
Die Wahl der Gemeindevertretung findet am 14. Mai 2023 statt 
und dafür sind bereits jetzt die Kandidatinnen und Kandidaten zu 
benennen.
Als Mitglied der WGS können Sie entscheiden, welche Bürgerin-
nen und Bürger sich als Kandidatinnen und Kandidaten der Wäh-
lergemeinschaft für die Gemeindevertretung zur Wahl stellen.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Eröffnung der Versammlung durch den 

Vorsitzenden der Wählergemeinschaft
2. Eintragung in die Wählerliste und Feststellung der wahlbe-

rechtigten Mitglieder
3. Neuwahl des Vorstandes
4. Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinde-

wahl am 14.05.2023
5. Sonstiges
Mit freundlichen Grüßen

Hans Tiedemann
Vorsitzender

Jagdgenossenschaft Schalkholz   
 Schalkholz, den 02. Januar 2023
Der Jagdvorsteher

Bekanntmachung
Hiermit wird bekannt gemacht, dass am

15. Februar 2023 um 19.30 Uhr
im Schützenhof (Schlicht) in Schalkholz eine Versammlung der 
Jagdgenossenschaft Schalkholz stattfindet. Alle Jagdgenossen 
von Schalkholz werden hierzu herzlichst eingeladen.

Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung durch den Jagdvorsteher
2. Kassenbericht und Jahresrechnung für die Jahre 

2019/20/21/22 (Entlastungserteilung)
3. Wahlen: Wahl des Jagdvorstandes, Wahl eines Kassenprü-

fers
4. Beschlussfassung über die Verwendung der Erträge
5. Sonstiges
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Wir laden alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger (alle 
Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes 
und alle Staatsangehörigen der übrigen Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union (Unionsbürgerinnen und Unionsbürger), die 
am Tag der Aufstellung der Kandidaten (23.02.2023) das 16. Le-
bensjahr vollendet haben und seit mindestens sechs Wochen 
im Wahlgebiet eine Wohnung haben) aus Süderheistedt, die 
Mitglied in der Wählergemeinschaft sind oder es werden wollen, 
recht herzlich ein.
Die Wahl der Gemeindevertretung findet am 14. Mai 2023 statt 
und dafür sind Kandidatinnen und Kandidaten zu benennen.
Als Mitglied der WGS können Sie mitentscheiden, welche Bür-
gerinnen und Bürger als Kandidatinnen und Kandidaten in die 
Gemeindevertretung einziehen sollen.

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Eröffnung der Versammlung durch den 
Vorsitzenden der Wählergemeinschaft

2. Eintragung in die Mitgliederliste und Feststellung  
der wahlberechtigten Mitglieder

3. Bericht der Bürgermeisterin über die laufende  
Wahlperiode 2018 bis 2023

4. Neuwahl des Vorstandes
5. Wahl von zwei Stimmzählern und zwei Vertrauensleuten
6. Beschluss über den Wahlmodus
7. Wahl der Kandidatinnen/Kandidaten und Ersatzkandidatin-

nen/Ersatzkandidaten für die Gemeindewahl  
am 14. Mai 2023

8. Sonstiges

Uwe Witt
Vorsitzender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 12. Februar 2023 

Um 14 Uhr- 17.30 Uhr  

Im Eichenhain 

 

 

Für alle Kinder der Gemeinden Norderheistedt, 

Süderheistedt & Barkenholm 

Für das leibliche Wohl ist durch Bürger Frech gesorgt! 

 
            

in 

Was ist los in Sankt Annen 2023

11.2 . Feuerwehrball im Landgasthof
20.5. Rock am Töschen auf dem Festplatz
3.6. Ringreiten auf dem Festplatz
4.6. Kinderringreiten
8.7. Drachenbootrennen(Friedrichstadt)
21/22.7. Schützenfest auf dem Festplatz
31.7-6.8 Jugendfreizeit Dänemark
6.8-12.8 Kinderfreizeit Dänemark
2.9. Kanonenfest am Landgasthaus
3.11. Laterne laufen für Klein und Groß

Zum 1.3.23 übergibt Petra Schulz das Landgasthaus an Fa-
milie Rissmann-Ortiz,die es in gewohnter Weise weiterfüh-
ren werden.

Wählergemeinschaft Süderdorf
Der Vorstand

Einladung zur ordentlichen  
Mitgliederversammlung der  
Wählergemeinschaft Süderdorf (WGS)
am Donnerstag, den 09. Februar 2023, um 19.30 Uhr
im „Uns Dörpshuus“, Schelrader Straße Nr. 11 a, 
25782 Süderdorf
Wir laden alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger (alle 
Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes 
und alle Staatsangehörigen der übrigen Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union - Unionsbürgerinnen und Unionsbürger -, die 
am Wahltag das 16. Lebensjahr (09.02.2023) vollendet haben 
und seit mindestens sechs Wochen im Wahlgebiet eine Woh-
nung (alleinige oder Hauptwohnung) haben) aus Süderdorf, die 
Mitglied in der Wählergemeinschaft sind oder es werden wollen, 
recht herzlich ein.
Die Wahl der Gemeindevertretung findet am 14. Mai 2023 statt 
und dafür sind bereits jetzt die Kandidatinnen und Kandidaten 
zu benennen.
Als Mitglied der Wählergemeinschaft können Sie mitentschei-
den, welche Bürgerinnen und Bürger als Kandidatinnen und 
Kandidaten der Wählergemeinschaft in die Gemeindevertretung 
einziehen sollen.

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Eröffnung der Versammlung durch den 
Vorsitzenden der Wählergemeinschaft

2. Feststellung der anwesenden Mitglieder
3. Neuwahl des Vorstandes
4. Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemein-

dewahl am 14. Mai 2023
5. Rückblick des Bürgermeisters über die laufende Wahlperi-

ode (2018 bis 2023)

Klaus-Willi Deuse
Vorsitzender

Wählergemeinschaft Süderheistedt
Der Vorstand

Einladung zur ordentlichen  
Mitgliederversammlung der  
Wählergemeinschaft Süderheistedt (WGS)
Termin: Donnerstag, den 23. Februar 2023, um 20.00 Uhr
Ort: Gaststätte „Zum Eichenhain“ in Süderheistedt



Amt Eider – 32 – Nr. 02/2023

5. Neuwahlen
5.1. Vorsitzende/r
5.2. stellvertretende/r Vorsitzende/r
5.3. Schriftführer/in
5.4. zwei Beisitzende
5.5. Kassenprüfer/innen
6. Wahl der Kandidatinnen/Kandidaten für die Gemeindewahl 

am 14. Mai 2023.
6.1. Direktkandidatinnen und -kandidaten
6.2. Listenkandidatinnen und -kandidaten
7. Wahl der Vertrauensleute
8. Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen

Norbert Arens
Erster Vorsitzender

Monatliche Sprechstunde  
der Gemeinde Tellingstedt
Liebe Tellingstedter/innen,
der nächste Sprechtag findet am Dienstag, 31. Januar 2023 in 
der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr im Besprechungsraum im 
„Alten Amt Tellingstedt“, Teichstraße 1, zu erreichen über den 
Hintereingang, statt.
Jugendliche der Gemeinde Tellingstedt sind auch herzlich ein-
geladen.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Schlüter
Ihr Bürgermeister

Schlittschuhlaufen in Brokdorf,  
Westerborstel und Hövede

Liebe Kinder, Jugendliche und Erwachsene  
der Gemeinden Hövede,

Tellingstedt und Westerborstel,
am Samstag, den 11. Februar 2023 fahren wir zum Schlittschuh-
laufen in die Eishalle nach Brokdorf.
Der Bus startet um 9:00 Uhr vom ZOB in Tellingstedt und kehrt 
um 14:00 Uhr zurück.
Jeder ist herzlich eingeladen mitzufahren. Kinder unter 12 Jah-
ren brauchen eine erwachsene Begleitperson.
Der Preis beträgt 5,00 Euro pro Person, darin ist die Busfahrt 
und der Eintritt enthalten.
Schlittschuhe können mitgenommen oder vor Ort gegen eine 
Gebühr geliehen werden.
Ein Picknick darf mitgebracht und in der Eishalle verzehrt wer-
den. Es gibt auch die Möglichkeit beim Kiosk in der Eishalle Es-
sen und Trinken zu kaufen.
Bitte Handschuhe nicht vergessen.
Die Anmeldungen nimmt die Kümmerin Wenke Rolfs entgegen.
Ihre Kontaktdaten sind: Mobil/WhatsApp: 0173 8997533 oder E-
Mail: kuemmerin-tellingstedt@gmx.de

Viel Spaß beim Schlittschuhlaufen wünschen Euch

Uwe Harbeck, Matthias Schlüter und Sönke Kühl

 

 

Einladung zur ordentlichen und  
öffentlichen Mitgliederversammlung der 
Wählergemeinschaft Tellingstedt (WGT)
am
Mittwoch, 15. Februar 2023, um 19:00 Uhr
in der Gaststätte Dithmarscher Hof, Töpfer Straße 12, Tel-
lingstedt.
Der Vorstand lädt alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger 
aus Tellingstedt, die Mitglied der Wählergemeinschaft Tellings-
tedt sind oder es werden möchten, recht herzlich ein.
Wahlberechtigte Bürger und Bürgerinnen sind alle Deutschen 
im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes und alle 
Staatsangehörigen der übrigen Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Union - Unionsbürgerinnen und Unionsbürger -, die vor 
dem 15. Februar 2007 geboren sind und damit am Tag der Mit-
gliederversammlung der WGT das 16. Lebensjahr vollendet ha-
ben und seit mindestens sechs Wochen in Tellingstedt wohnen 
und gemeldet sind.
Die Wahl der Gemeindevertretung findet am 14. Mai 2023 statt 
und dafür sind bereits jetzt die Kandidatinnen und Kandidaten 
zu benennen.
Als Mitglieder der Wählergemeinschaft Tellingstedt (WGT) kön-
nen Sie mitentscheiden, welche Bürgerinnen und Bürger als 
Kandidatinnen/ Kandidaten für die WGT in die Gemeindevertre-
tung einziehen sollen.

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Eröffnung der Versammlung durch den 
Vorsitzenden

2. Eintragung in die Wählerliste und Feststellung der 
wahlberechtigten Mitglieder

3. Rückblick und Ausblick
4. Wahl eines Wahlvorstandes
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ropäischen Union - Unionsbürgerinnen und Unionsbürger -, die 
am Wahltag das 16. Lebensjahr (21.02.2023) vollendet haben 
und seit mindestens sechs Wochen im Wahlgebiet eine Woh-
nung (alleinige oder Hauptwohnung) haben) aus Welmbüttel, 
die Mitglied in der Wählergemeinschaft sind oder es werden 
wollen, recht herzlich ein.
Die Wahl der Gemeindevertretung findet am 14. Mai 2023 statt 
und dafür sind bereits jetzt die Kandidatinnen und Kandidaten 
zu benennen.
Als Mitglied der Wählergemeinschaft können Sie mit entschei-
den, welche Bürgerinnen und Bürger als Kandidatinnen und 
Kandidaten der Wählergemeinschaft in die Gemeindevertretung 
einziehen sollen.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Eröffnung der Versammlung durch den 

Vorsitzenden der Wählergemeinschaft
2. Eintragung in die Mitgliederliste und Feststellung der wahl-

berechtigten Mitglieder
3. Bericht des Bürgermeisters über die Wahlperiode 2018 bis 

2023
4. Neuwahl des Vorstandes
5. Wahl der Kandidatinnen/Kandidaten für die Gemeindewahl 

am 14. Mai 2023
6. Sonstiges

Hauke Peters
Vorsitzender

Allgemeine Wählergemeinschaft Wiemerstedt
Der Vorstand

Einladung zur ordentlichen  
Mitgliederversammlung der Allgemeinen 
Wählergemeinschaft Wiemerstedt (AWW)
am Montag, den 13. Februar 2023, um 19.30 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus in Wiemerstedt, Dorfstraße 12 a
Wir laden alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger (alle 
Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes 
und alle Staatsangehörigen der übrigen Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union - Unionsbürgerinnen und Unionsbürger -, die 
am Wahltag das 16. Lebensjahr (13.02.2023) vollendet haben 
und seit mindestens sechs Wochen im Wahlgebiet eine Woh-
nung (alleinige oder Hauptwohnung haben) aus Wiemerstedt, 
die Mitglied in der Allgemeinen Wählergemeinschaft sind oder 
es werden wollen, recht herzlich ein.
Die Wahl der Gemeindevertretung findet am 14. Mai 2023 statt 
und dafür sind bereits jetzt die Kandidatinnen und Kandidaten 
zu benennen.
Als Mitglied der Allgemeinen Wählergemeinschaft können Sie 
mitentscheiden, welche Bürgerinnen und Bürger als Kandida-
tinnen und Kandidaten der Allgemeinen Wählergemeinschaft in 
die Gemeindevertretung einziehen sollen.

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Eröffnung der Versammlung durch den 
Vorsitzenden der Allgemeinen Wählergemeinschaft

2. Eintragung in die Wählerliste und Feststellung der wahlbe-
rechtigten Mitglieder

3. Bericht der Bürgermeisterin über die laufende Wahlperiode 
(2018 bis 2023)

4. Neuwahl des Vorstandes
5. Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten sowie der Ersatz-

kandidatinnen und Ersatzkandidaten für die Gemeinde-
wahl am 14. Mai 2023

6. Sonstiges

Manfred Göttsche
Vorsitzender

Erreichbarkeit Kümmerin

Telefon: 0173 8997533
E-Mail-Adresse: kuemmerin-tellingstedt@gmx.de
Sprechstunde: dienstags 11:00 - 12:00 Uhr und

oder nach Vereinbarung
im Amt Tellingstedt, Besprechungsraum
(Eingang Arztpraxis)

Mit freundlichen Grüßen

Wenke Rolfs
Kümmerin der Gemeinde Tellingstedt

Wählergemeinschaft Tielenhemme
Der Vorstand

Einladung zur ordentlichen  
Mitgliederversammlung der  
Wählergemeinschaft Tielenhemme (WGT)
Termin: Donnerstag, den 26. Januar 2023 um 19.30 Uhr
Ort: in der Gastwirtschaft „Bauernschänke“ in Tielenhemme
Wir laden alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger (alle 
Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes 
und alle Staatsangehörigen der übrigen Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union (Unionsbürgerinnen und Unionsbürger), die 
am Wahltag (Tag der Kandidatenaufstellung) das 16. Lebens-
jahr vollendet haben und seit mindestens sechs Wochen im 
Wahlgebiet eine Wohnung (alleinige Wohnung oder Hauptwoh-
nung haben) aus Tielenhemme, die Mitglied in der Wählerge-
meinschaft sind oder es kostenlos werden wollen, recht herzlich 
ein. Die Wahl der Gemeindevertretung findet am 14. Mai 2023 
statt und dafür sind bereits jetzt die Kandidatinnen und Kandi-
daten zu benennen.
Als Mitglied der WGT können Sie mitentscheiden, welche Bür-
gerinnen und Bürger als Kandidatinnen und Kandidaten für die 
WGT in die Gemeindevertretung einziehen sollen.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Eröffnung der Versammlung durch den 

Vorsitzenden der Wählergemeinschaft
2. Eintragung in die Mitgliederliste und Feststellung der  

wahlberechtigten Mitglieder
3. Abgabe des Geschäftsberichtes sowie Bericht des
4. Bürgermeisters über die laufende Wahlperiode 2018 bis 

2023
5. Neuwahl des Vorstandes
6. Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten für die  

Gemeindewahl am 14. Mai 2023
7. Sonstiges

Hans Dühr
Vorsitzender

Wählergemeinschaft Welmbüttel
Der Vorstand

Einladung zur ordentlichen  
Mitgliederversammlung der  
Wählergemeinschaft Welmbüttel (WGW)
am Dienstag, den 21. Februar 2023, um 19.30 Uhr
im „Dree-Dörper-Huus“ in Welmbüttel, 
An der Bundesstraße Nr. 11
Wir laden alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger (alle 
Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes 
und alle Staatsangehörigen der übrigen Mitgliedstaaten der Eu-
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De plattdüütsche Eck

Ik snack Platt

Du ok?
Gooden Dag, leeve Frünn!
Letzten Harvst stunn eenes Doogs een veereckiger „Korv“ mit 
leere Glöös vör Marmelood un Gelee bi mi in de Goroog. Ik 
heff mi ganz dull freut un harr mi geern dorför bedankt over „Bi 
ween?“
Ik weet ni, wer dat ween is. Schusst Du dat nu lesen, bitte segg 
mi Bescheed. De „Korv“ mutt doch ok wedder an den Besitzer 
torüch.
Een poor Weeken loter een tweetes Ereignis: För de Huusdöör 
leegen Quitten. Schön! Ik mag geern Quitten, heff Gelee dorvun 
kookt. Blots ik harr mi doch geern bedankt: „Blots bi ween“?
Ik much jüm been, sik bi mi to melln, ik segg allmol ganz hartli 
„Danke“.

Elisabeth Müller, Tel. 04803 / 782

Herausgeber, Druck und Verlag: LINUS WITTICH Medien KG
Röbeler Straße 9, 17209 Sietow, Telefon 039931/57 90, Fax 039931/5 79-30
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Information und Anmeldung
Lokale Aktion KUNO e.V.
Tel.: 04885-585 oder per Mail: info@kunoev.net
www.kunoev.net und www.zwergschwan.de
Eine Anmeldung ist für die Teilnahme erforderlich!
Treffpunkt: Wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.
Kosten: Wir freuen uns über eine Spende
Für Heißgetränke ist gesorgt.
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und unter Einhaltung der 
zum Zeitpunkt gültigen Corona-Regeln.

ZwergschwanZwergschwan-Zwergschwan-Tage 
in der Eiderin der Eider-in der Eider-TreeneTreene-Treene-SorgeSorge-Sorge-Niederung

vom 24. bis 26. Februar 2023 

Exkursionen und Vorträge zum Zwergschwan

Das Projekt wird gefördert durch:

Freitag, 24.02.2023, 16:30 - 19 Uhr
Zwergschwansafari auf dem Planwagen Auf der 
Suche nach dem Schwan
Naturerlebnis-Exkursion mit Planwagen für Familien zu 
den Nahrungsflächen und zum Schlafgewässer

Sa. 25.02. und So. 26.02.2023, 16 - 19 Uhr
Einblicke in das Leben der Zwergschwäne
Fachvortrag und naturkundliche Exkursion mit 
Planwagen zu den Nahrungsflächen und zum 
Schlafgewässer

Sonntag, 26.02.2023, 06:30 9 Uhr
Exkursion für Frühaufsteher zum Schlafgewässer 
und zu den Nahrungsflächen
Beobachten des Abflugs vom Schlafgewässer 
und Exkursion zu den Nahrungsflächen

©  Lisa Vergin/NABU
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Besta t tungs ins t i tu t

fachgeprüfter Bestatter

- alle Bestattungsarten
- Erledigung aller Formalitäten
- Organisation aller Termine u. Wünsche
- Trauerdrucksachen
- Bestattungsvorsorge
                  24 Stunden für Sie da !
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Telefon : 04838 - 1376

Kirchspielbezirke mit allen Gemeinden :
Tellingstedt - Hennstedt - Delve - Pahlen 

Heide - Weddingstedt - Nordhastedt 
Albersdorf

Nach kurzer schwerer Krankheit 
verstarb mein Mann, unser Vater,  

Opa und Bruder

Gerd Samuelsen
* 08.07.1939       † 14.01.2023

In Liebe und Dankbarkeit
Deine Annemarie

Thomas und Anja mit Kevin, Kirsten, Tim und Lisa
Andreas und Anke mit Yannick und Lea

Michael
Anne und Dennis mit Jonas
Waltraut Falk mit Kirsten

Hennstedt, den 16. Januar 2023

Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt  
im engsten Familienkreis statt.

Helfer 
in schweren Stunden

„Der Tod ist nicht das Ende,
nicht die Vergänglichkeit,

der Tod ist nur die Wende,
Beginn der Ewigkeit.“

Trauer ist die Brücke zur Liebe, 
die in der Erinnerung zu etwas Kostbarem 

und Ewigem wird.
Monika Minder

Vom Handwerker bis  
zum Büroangestellten -  
Berufsunfähigkeit kann jeden treffen
Kiel. Die Absicherung der Arbeitskraft über eine Berufsunfä-
higkeitsversicherung zählt zu den wichtigsten Versicherungen 
überhaupt. Deren Abschluss ist gerade jungen Menschen am 
Beginn ihres Erwerbslebens dringend zu empfehlen.

Statistisch gesehen wird 
etwa jeder vierte Arbeit-
nehmer im Laufe seines 
Erwerbslebens berufsunfä-
hig. Wer denkt, das betrifft 
hauptsächlich Berufe, die 
mit körperlicher Beanspru-
chung verbunden sind, irrt. 
Mittlerweile sind psychi-
sche Erkrankungen mit fast 
32 % die häufigste Ursache 
von Berufsunfähigkeit. Leistungen aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung erhält jedoch nur, wer komplett oder teilweise erwerbs-
unfähig ist - egal bei welchem Job. „Bei voller Erwerbsminderung 
müssen Betroffene damit rechnen, mit der Hälfte ihres bisherigen 
Nettogehalts auskommen zu müssen“, erläutert Nico-André Hansen, 
Leiter S-Versicherungsagentur bei der Sparkasse Mittelholstein.

Eine Berufsunfähigkeitsversicherung greift hingegen, wenn der 
Arbeitnehmer krankheits- oder unfallbedingt seine berufliche Tä-
tigkeit über mehrere Monate nicht mehr ausüben kann. „Bereits 
bei 50 % Berufsunfähigkeit übernimmt die Versicherung 100 % 
Leistung“, erklärt Hansen. 
Hier gilt: Je früher desto besser. Gerade für junge Menschen ergibt 
sich meist eine große finanzielle Lücke im Falle einer Berufsun-
fähigkeit aufgrund geringer Ansprüche an die gesetzliche Ren-
tenversicherung. Umso wichtiger ist es, für eine möglichst frühe 
Existenzabsicherung über eine Berufsunfähigkeitsversicherung 
zu sorgen. „Für einen optimalen Versicherungsschutz empfehlen 
wir außerdem ein individuelles Beratungsgespräch“, so Hansen.
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WANTED!WANTED!
SERVICEKRAFTSERVICEKRAFT (m/w/d) (m/w/d)

Du möchtest unsere Gäste an den Tischen mit Du möchtest unsere Gäste an den Tischen mit 
Speis und Trank bedienen?Speis und Trank bedienen?

 KÜCHENHILFEKÜCHENHILFE ( (m/w/d)m/w/d)
Du möchtest in unserer Küche unserenDu möchtest in unserer Küche unseren

Köch(inn)en bei den Arbeiten helfen und lernen?Köch(inn)en bei den Arbeiten helfen und lernen?

REINIGUNGSKRAFTREINIGUNGSKRAFT  (m/w/d)(m/w/d)
Du bist eine flexible, selbstständig arbeitendeDu bist eine flexible, selbstständig arbeitende

Reinigungskraft? Dich stört das DU nicht?Reinigungskraft? Dich stört das DU nicht?

Dann bist du bei uns im Team genau richtig!Dann bist du bei uns im Team genau richtig!

Natürlich darf auch das Gehalt nicht fehlen undNatürlich darf auch das Gehalt nicht fehlen und
die Stelle wird auf 520-Euro-Basis vergeben.die Stelle wird auf 520-Euro-Basis vergeben.

WWir freuen uns auf deinen Anruf oder deinenir freuen uns auf deinen Anruf oder deinen
Besuch direkt bei uns im Landgasthof!Besuch direkt bei uns im Landgasthof!

Norderende 3 · 24803 Erfde · 04333-220 Norderende 3 · 24803 Erfde · 04333-220 
www.luehrs-landgasthof.dewww.luehrs-landgasthof.de

Offen sein und Mut aufbringen
(djd). Menschen mit Behinderung sollten Mut zeigen und sich auf ihren 
Traumjob bewerben. Denn von den einstellenden Unternehmen gibt es 
oft große Unterstützung, auch mit einer Behinderung in der Arbeitswelt 
erfolgreich zu sein. Bei der Siemens AG liegt ein Schwerpunkt auf 
der digitalen Barrierefreiheit, sodass auch Hör- und Sehbehinderte 
mit jeder Software zurechtkommen. "Während des Bewerbungspro-
zesses soll offen angesprochen werden, was der jeweilige Mensch 
braucht", erklärt Andreas Melzer, Inklusionsbeauftragter bei Siemens. 
"Wir haben großes Interesse daran, Menschen mit Behinderung in 
unser Unternehmen zu holen, da viele von ihnen gut qualifiziert und 
oft hoch motiviert sind", berichtet er. Auch wenn eine Jobbeschrei-
bung nicht zu 100 Prozent passt, kann sich eine Bewerbung lohnen.

Wer fragt, gewinnt
(djd). Wenn ein Vorstellungsgespräch vereinbart ist, bereiten sich 
Bewerber auf gängige Fragen von Personalleitern vor und legen 
sich passende Antworten zurecht. Die wenigsten denken jedoch 
daran, sich eigene Fragen zu überlegen. Dabei geht es bei der Be-
werbungsrunde darum, dass sich beide Seiten ein Bild voneinander 
machen. Zudem signalisieren Bewerber mit Nachfragen, dass sie 
sich intensiv mit einem Jobangebot befasst und großes Interesse 
an dem Unternehmen haben. Unter adecco.de/blog etwa gibt es 
weitere Tipps zu gelungenen Bewerbungen und weiteren Arbeitsthe-
men. Durch die richtigen Fragen kann ein echter Dialog entstehen, 
mit dem sich Bewerber bei Personalentscheidern erfolgreich von 
Mitbewerbern abheben und ihre Chancen verbessern.

Foto: djd/Siemens/Getty Images/shironosov

KARRIERE • AUSBILDUNG • STUDIUM

PHYSIOTHERAPEUT
GESUCHT(m/w/d)

 WIR BIETEN DIR:
• ein harmonisches Team

• faire qualifikationsbezogene Vergütung

• sicheren und unbefristeten Arbeitsplatz

• Freitags ab 14:00 Uhr Wochenende

• flexible Arbeitszeiten

• 25 Urlaubstage + 5 Tage
Fortbildungsurlaub

• Bezuschussung für Fortbildung

• Stellung von Arbeitskleidung

DU BRINGST MIT:

• eine abgeschlossene PT-Ausbildung

• Führerschein Klasse B und PKW

• Teamfähigkeit

• Spaß an der Arbeit

• Motivation und ein freundliches und
sicheres Auftreten

• eine selbstständige, strukturierte und
verantwortungsbewusste Arbeitsweise

• Einfühlungsvermögen am Patienten

Physiotherapie Bianca Koschull 
Rolfsstraße 3a 

25779 Hennstedt 
Telefon 04836 8917 

Email: biancakoschull@web.de

 Deine Hände 
für unser Team!
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Email: biancakoschull@web.de

 Deine Hände 
für unser Team!

Schulstraße 20 Tel. 04836 - 541
25779 Hennstedt www.rt-shk.de

Leidenschaft

fürs Handwerk.
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Jetzt fehlst
nur noch DU !

Anhalt Logistics GmbH & Co. KG  Tannenweg 1  •  25776 Rehm-Flehde-Bargen
Telefon 0 48 82 - 59 00  •  E-Mail: bewerbung@anhalt.de

Scanne den QR-Code und bewirb Dich jetzt.  
Wir sind aktuell auf der Suche nach neuen  

Mitarbeitern (m/w/d) in diversen Bereichen und  
Auszubildenden (m/w/d) für das Jahr 2023.
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Land- & Baumaschinen
Werkstatt:                      

Dorfstraße 60a                                                      

Tel.: 04837/252

Büro:                  
Sumpferpelweg 10                                                      

Tel.: 04837/549

TH. Witte
in         

25774 

Hemme
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JOHANNES KLINGER GmbH & Co. KG
25746 Heide

Telefon 0481 - 8560-0

Auch nach Geschäftsschluss erreichbar:
Claus Schmidt Tel. 0151 - 16119061

E-Mail: schmidt@klingerkg.de

Ihr zuverläs s iger & preis werter Lieferant
vor Ort

Diesel · Heizöl · Premium Heizöl
Markenschmiersto�e · NORDGAS-Flüssiggas

FÜR SIE VOR ORT!

Wohngesundheit beginnt beim Bauen
(djd). In den eigenen vier Wänden verbringen wir viel Zeit. Umso 
wichtiger ist es, das Eigenheim wohngesund zu bauen. Denn 
schadstoffhaltige Materialien belasten die Raumluft, welche von 
den Bewohnern eingeatmet wird. Kopfschmerzen, Unwohlsein 
oder Allergien können die Folge sein. Um einen Neubau wohnge-
sund zu planen, ist besonders die Auswahl der Baustoffe wichtig. 
Der Fertighaushersteller WeberHaus beispielsweise setzt von der 
ökologischen Gebäudehülle ÖvoNatur bis zum Innenausbau auf 
nachhaltige Materialien, die frei von gefährlichen Schadstoffen sind. 
Holz fördert zudem ein gesünderes Raumklima. Zusätzlich sind 
alle Häuser des Fertighausherstellers mit einer intelligenten Be- 
und Entlüftungsanlage ausgestattet, die kontinuierlich für frische 
Raumluft sorgt. Infos: www.weberhaus.de.

In den eigenen vier Wänden verbringen wir viel Zeit. Umso wichtiger 
ist es, das Eigenheim wohngesund zu planen. Foto: djd/WeberHaus
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Marcel Laß 
Mittelstraße 15 
25779 Hennstedt 

m.lass@freenet.de 
Mobil:0160/3520060 

www.gartenunderdbau-lass.de  

Maurermeister
   Tjark Martens

Am Dingdang 16
25779 Fedderingen

Tel. 0 48 36 / 99 52 64
   Mobil: 0174 / 17 58 706

• Neu u. Anbau
• Sanier- u. Fliesenarbeiten
• Wärmeverbundsystem

Dorfstraße 17
25776 St. Annen

E-Mail: edgar_link@yahoo.de

Altbausanierung
Rohbau/Trockenbau
Dämmung
Alle Malerarbeiten
Innenraumgestaltung

Tel. 04882-6062233

Mobil 015771428216

Umbau /Trockenbau

Mobil 015771428216
E-Mail: edgar_link@yahoo.de

+++ Kurzfristige Termine frei! Zu fairen Preisen! +++

· Altbausanierung
· Umbau/Trockenbau
· Fassadendämmung
· alle Malerarbeiten
· Verputzarbeiten

TELLINGSTEDTER STR. 41 · 25794 DÖRPLING
Modrow.Jens@gmx.de

IHRE EIGENEN 4-WÄNDE

Von Grund auf solide
(djd). Egal ob sich Hauseigentümer Designfliesen in XXL-Größe 
oder einen hochwertigen Designboden wünschen: Fließestriche 
bilden die Basis für dauerhaft schöne Böden. Auch Aspekte wie 
Schallschutz und Wärmeschutz oder die effiziente Wärmeübertra-
gung von einer Fußbodenheizung spielen dabei eine Rolle - für ein 
behagliches Zuhause bei optimiertem Energieeinsatz. Unterstüt-
zung bieten Fachbetriebe vor Ort, die zu allen Möglichkeiten bera-
ten und eine professionelle Umsetzung übernehmen. Umfassende 
Informationen gibt es vorab etwa unter www.pro-fliessestrich.de. 
Der Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel (VDPM) und die 
Industriegruppe Estrichstoffe im Bundesverband der Gipsindustrie 
(IGE) bündeln dort ihr fundiertes Know-how rund um Fließestriche.

Unsichtbarer Untergrund: Hochwertige Fließestriche schaffen die 
Voraussetzung für dauerhaft schöne Böden. 
 Foto: djd/VDPM/sutichak - stock.adobe.com
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Ausstellung: Süderstr. 4
Süderstr. 32 · 25779 Hennstedt 

Lothar Schmak
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eWir begleiten Sie von der Idee, 
über die Planung, bis zur Montage.  

Jede Küche ist ein Unikat! 

Termine nach Vereinbarung: 
Tel.: 04836/2152602 · Mobil: 0174/4212670

PPffllaasstteerrnn  --  AAbbbbrruucchh  --  TTiieeffbbaauu  --  EErrddbbaauu

SSaasscchhaa  FFrraahhmm
WWiillhheellmmssttrraaßßee  5533 2255777744  LLuunnddeenn

TTeell..  00116600--9933221111004444
ssff..bbaauu..nnoorrdd@@ggmmaaiill..ccoomm

SSFF
                    BBaauu

                                            NNoorrdd

SF-Bau

Estrich- und Trockenbauarbeiten
Exklusivbäder
Individuelle Mosaikarbeiten
Komplett-Badsanierungen
Modernisierungen

Renovierungen

und Umbauten

aus einer Hand!

Bahnhofstr. 34   24803 Erfde
Tel. (0 48 36) 84 79   Mobil (01 70) 9 65 33 19 Kruse   Mobil (01 70) 2 11 84 26 Voß

www.fliesenleger-voss-kruseGmbH.de

Löken 2 · 25791 Linden
Tel. (0 48 36) 84 79 · Mobil (01 70) 9 65 33 19 Kruse · Mobil (01 70) 2 11 84 26 Voß

www.fliesenleger-voss-kruseGmbH.de

Bei Fenstern nicht 
nur auf die Optik achten
(djd). Ein eigenes Haus zu bauen, bedeutet im Vorfeld viel Planung 
- zum Beispiel bei den Fenstern. Holzfenster lassen Räume urig-
gemütlich erscheinen. Einen modernen, klaren Look kreieren Alumi-
niumfenster, die preislich eher im höheren Bereich angesiedelt sind. 
Eine dritte Möglichkeit sind Kunststofffenster aus PVC. Sie sind so-
wohl pflegefreundlich als auch langlebig und bieten eine gute Wärme-
dämmung. Das vielfältig einsetzbare Material kann beispielsweise im 
Rahmen des Rehau Kaleido Color Oberflächen- und Farbprogramms 
in allen RAL-Farben lackiert oder foliert werden, um verschiedene 
Effekte zu erreichen. Unter fenster.rehau.de/fensterdesign kann man 
sich Beispiele ansehen. Das EcoPuls Label der Firma Rehau zeichnet 
zudem besonders nachhaltige PCV-Fensterprofile aus.

Anthrazitfarbene Fenster bieten einen ruhigen und aufgeräumten 
Rahmen für schöne Ausblicke. Foto: djd/REHAU Industries
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Ihr ambulanter  Alten- und Kranken-
pflegedienst in Norderdithmarschen.

Wir kommen gerne auch zu Ihnen,
rufen Sie uns einfach an!

Wilhelmstr. 71 - 25774 Lunden
Tel. (04882) 6054565

www.pflegeteam-schallhorn.de
E-Mail: info@pflegeteam-schallhorn.de

Gesundheit
wichtiger denn je

Urlaub von der Pflege
Wer übernimmt die Kosten, wenn Angehörige 
eine Auszeit nehmen wollen?

(djd). Viele Menschen sind im Alter auf Pflege angewiesen. Ihren 
Lieblingsplatz zu Hause wollen sie dennoch nicht verlassen, sondern 
so lange wie möglich in gewohnter Umgebung leben. Bei der überwie-
genden Mehrheit sorgen pflegende Angehörige für die Versorgung. 
Doch auch die benötigen ab und zu eine Auszeit. Welche Lösungen 
gibt es für Menschen, die Urlaub von der Pflege machen wollen?

1.612 Euro pro Jahr für Verhinderungspflege

Eine Möglichkeit ist die Kurzzeitpflege. Der Pflegebedürftige wird 
dann für eine Zeit lang in einem Pflegeheim betreut. Soll die Pflege 
weiterhin zu Hause stattfinden, müssen ambulante Pflegedienste, 
Nachbarn oder andere Angehörige und Bekannte einspringen. Das 
wird Verhinderungspflege genannt. Ab Pflegegrad 2 übernimmt die 
Pflegeversicherung die Kosten für bis zu sechs Wochen und einer 
Höhe von 1.612 Euro pro Jahr. Voraussetzung ist allerdings, dass 
die Ersatzpfleger nicht im Haushalt mit dem Pflegebedürftigen le-
ben. Sind sie nah mit ihm verwandt, etwa weil sie Geschwister sind, 
fällt der Betrag geringer aus. Wie pflegende Angehörige das Budget 
für die Verhinderungspflege aufteilen, bleibt ihnen überlassen. Sie 
müssen es aber innerhalb eines Kalenderjahres ausgeben. Viele 
Kassen wünschen sich zudem einen Antrag, bevor die Verhinde-
rungspflege genutzt und das Geld ausgelegt wird.

Urlaub frühzeitig planen

Wer die Verhinderungspflege für einen wohlverdienten Urlaub nutzen 
möchte, sollte auf jeden Fall frühzeitig planen, insbesondere wenn 
ambulante Pflegedienste einspringen sollen. Experten raten, bei der 
Pflege zu Hause auf einen Mix aus Pflegedienst und Angehörige zu 
setzen. Zudem müssen die Kosten genau kalkuliert werden. Denn 
je höher der Pflegegrad ist, desto teurer wird auch die ambulante 
Pflege, das Budget ist schnell ausgeschöpft. Das geht nicht selten 
zulasten der Urlaubstage, die sich ein pflegender Angehöriger leisten 
kann. Gut, wenn dann zusätzliche Mittel vorhanden sind, mit denen 
das monatliche Haushaltsbudget erweitert wird. Für viele Immobili-
enbesitzer ist die Verrentung des Eigenheims eine Möglichkeit, sich 
mit zusätzlichen Einnahmen im Alter die Pflege zu gönnen, die sie 
benötigen. Mehr Informationen dazu gibt es beispielsweise unter 
www.deutsche-leibrenten.de. Bei der Verrentung des Eigenheims 
mit einem zuverlässigen Partner haben Senioren und ihre Ehepart-
ner oder Lebensgefährten zudem die Sicherheit, dass sie bis zum 
Lebensende zu Hause wohnen bleiben dürfen.

BLEIBEN SIE AUCH 
IM ALTER FIT!
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Sportboot   PKW   LKW   Trecker   Bus
Roller   Mofa   Motorrad

Jetzt
Durchstarten
Theorieausbildung
in         Werktagen

Wir freuen uns auf Euren Besuch!
Sandra & Thomas Kühlke

Wir kaufen 
Wohnmobile + Wohnwagen 
03944-36160 www.wm-aw.de Fa

MEIN FACHMANN
immer für mich da

✓ Kompetenz
✓ Innovation
✓ Service
✓ Qualität

Stührwoldt & Schnoor  
am 6.4.2023 in Arf
Leeder un Geschichten op Platt

Dass der Stolper Biobauer Matthias Stührwoldt wundervolle Ge-
schichten erzählen kann, ist im Norden hinlänglich bekannt. Dass 
er auch plattdeutsche Lieder schreibt, wissen bislang nur Einge-
weihte. Gemeinsam mit Achim Schnoor, Gitarrist und Sänger aus 
Groß Wittensee, hat er nun ein neues Programm erarbeitet.  
Eine Gitarre, zwei Stimmen und zärtliche, hymnische, roman-
tische oder auch abgründige Songs, immer wieder kombiniert 
mit Stührwoldts typischen Geschichten op Platt. Ein Abend zum 
Hinhören, zum Lächeln und zum Lachen!    
Mit einer deftigen Landarbeitermahlzeit beginnen wir diesen be-
sonderen Abend am 6. April 2023 um 19 Uhr In Lühr`s Landgast-
hof in Erfde. Karten können pro Person € 34,50, unter 04333/220 
bestellt werden und im Gasthof abgeholt werden.

Anzeige

Whisky Tastings und 
Rum Tasting 2023
Ein tolles Geburtstagsgeschenk für Liebhaber  
und solche, die mal Reinschnuppern wollen!

Auch im neuen Jahr geht es weiter mit den Erfder Whisky-Tastings 
in Lührs Landgasthof in Erfde. Durch die Tastings führen wird Ralf 
Splettstößer aus Eutin. Er wird einiges Neues an Whiskys am 25. 
Februar an die Westküste Schleswig-Holsteins bringen. Bei den 
Whiskys sind viele interessante Abfüllungen mit dabei, so Ralf 
Splettstößer. Am 21. April gibt es ein Rum Tasting für Fans der Aro-
men der Welt. Die Tastings fangen um 19.30 Uhr mit einem deftigen 
Essen an, Karten gibt es zum Preis von € 63,- unter 04333/220.

- Anzeige -
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Norderende 3 · 24803 ErfdeNorderende 3 · 24803 Erfde
✆✆  04333 - 22004333 - 220

www.luehrs-landgasthof.dewww.luehrs-landgasthof.de

Schnitzel-Freuden-Zeit
Viele leckere Schnitzelvariationen 
jedes Gericht 17,90 € mit „davor und danach“
11. Januar – 19. Februar 2023

17,90 €

Muschelessen
Muschelsuppe – Zwischengericht – Muscheln 
Für die, die keine Muscheln mögen, 
halten wir ein Ersatzmenü parat.
11. Februar 2023, 19:00 Uhr

21,90 €
p. P.

Grünkohlessen
Deftiger Grünkohl mit Kasseler, Kochwurst,
Schweinebacke, Bratkartoffeln und süße Kartoffeln
18. Feb. 2023, 19:00 Uhr, 19. Feb., 11:30 Uhr

18,90 €
p. P.

Whisky Tasting
mit dem Whiskybotschafter Ralf Splettstößer 
aus Eutin. Mit Essen und Unterhaltung.
25. Februar 2023, 19:30 Uhr

63,00 €
p. P.

Mehlbeutelessen *
Leckeres für die ganze Familie
12. Feb. 2023, 11:30 Uhr, 19. März, 11:30 Uhr

15,70 €
p. P.

Wir bitten um Reservierung bis 
spätestens vier Tage vor dem Termin.

*  Kinder von 6 bis 14 Jahren zahlen pro Lebensjahr 1,00 €

Steak-Wochen
Leckere Steakgerichte unter 25,- € 
von hiesigen Rindern und Schweinen!
22. Februar – 26. März 2023

25,00 €unter

Rum Tasting
mit dem Whiskybotschafter Ralf Splettstößer 
aus Eutin. Mit Essen und Unterhaltung.
21. April 2023, 19:30 Uhr

63,00 €
p. P.

Wo es gutes Essen gibt, gibt es auch Glück.Wo es gutes Essen gibt, gibt es auch Glück.

Hast auch du Lust, Gärten am Puls der Zeit zu erschaffen? 
Bewirb dich jetzt!

www.dahmlos.dewww.dahmlos.de
25782 Tellingstedt | Tel. 04838 78700 25782 Tellingstedt | Tel. 04838 78700 

 

Bestattungen V. Manthey
· Erledigung aller Formalitäten
· Erd- & Feuerbestattungen
· Seebestattungen
· Waldbestattungen

Eiderstr. 17 • 25794 Pahlen
Telefon 04803.13 99
Mobil 0160.90 24 82 69
· Pahlen · Delve · Hennstedt · Dellstedt · Tellingstedt

Tag und Nacht

für Sie erreichbar

Helfer in schweren Stunden

Das Ende ist da!
Unseren Kegelbahnbetrieb haben wir 
nun nach über 25 Jahren eingestellt!

Es fanden sich immer weniger Kegelclubs zu regelmäßigen Tref-
fen zusammen. Daher stellte ich den Betrieb der Bahnen zum 
Jahresende 2022 ein.

Mit dem aktivsten Kegelclub haben wir noch einen letzten gemüt-
lichen Kegelabend verbracht in 2022, zu dem ich geladen hatte. 
Ich danke allen, die Zeit und Lust hatten, diesen Vereinssport 
in Gemeinschaft bei uns zu genießen und gemeinsam ein paar 
entspannte Stunden zu verbringen.

Mit Freunden, Mitarbeitern und Helfern haben wir dann Anfang 
Januar ein allerletztes Mal die Bundeskegelbahn benutzt, es war 
ein Abschlusskegeln mit vielen Geschichten um den Bahnbetrieb 
in unserem Haus.

Wir werden die Räumlichkeiten einer anderen Nutzung zuführen.
Jetzt ist wieder ein Kulturgut verschwunden!

Allen Freizeit- und Sportkeglern: „Gut Holz“, wo immer Sie es können.

 Jan Lühr und Team

- Anzeige -


